
Markt Sulzbach a. Main mit den Ortsteilen Dornau und Soden

Nr. 50 12. Dezember 2025 

Sulzbacher Weihnachtsmarkt    

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

von Donnerstag, 11. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 14. Dezember 2025 fi ndet 
in der Ortsmitte rund um den Kirchplatz der

Sulzbacher Weihnachtsmarkt
statt. 

Die Öff nungszeiten sind jeweils:
Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr,

sowie am Sonntag von 14 bis 21 Uhr.

Die Aussteller und der Markt Sulzbach laden Sie herzlich zu einem Bummel über den 
Weihnachtsmarkt ein. Hier fi nden Sie attraktive weihnachtliche Angebote, Getränke-
spezialitäten, die verschiedensten Speisen und vieles mehr sowie ein vielfältiges Pro-
gramm.
Genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre auf dem romantischen Kirchplatz, in 
der Margaretenkirche bei einem meditativen Rundgang, in beschaulichen Hinterhöfen, 
beim Kunsthandwerkermarkt im Haus der Begegnung, der urigen Dorfschmiede, im 
Depot des Heimat- und Geschichtsverein, in der Bücherei und im Hof des Jugend-
treff s.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Markus Krebs
Erster Bürgermeister
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Sulzbacher Weihnachtsmarkt     
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
von Donnerstag, 11. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 14. Dezember 2025 findet in der 
Ortsmitte rund um den Kirchplatz der 
 

Sulzbacher Weihnachtsmarkt 
statt.  

 Die Öffnungszeiten sind jeweils: 
Donnerstag, Freitag und Samstag von 17-21 Uhr, 

 sowie am Sonntag von 14-21 Uhr. 
 
Die Aussteller und der Markt Sulzbach laden Sie herzlich zu einem Bummel über den 
Weihnachtsmarkt ein. Hier finden Sie attraktive weihnachtliche Angebote, Getränke-
spezialitäten, die verschiedensten Speisen und vieles mehr sowie ein vielfältiges Programm. 
Genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre auf dem romantischen Kirchplatz, in der 
Margaretenkirche bei einem meditativen Rundgang, in beschaulichen Hinterhöfen, beim 
Kunsthandwerkermarkt im Haus der Begegnung, der urigen Dorfschmiede, im Depot des 
Heimat- und Geschichtsverein, in der Bücherei und im Hof des Jugendtreffs. 
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Homepage des Marktes Sulzbach. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Markus Krebs 
Erster Bürgermeister 
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Sulzbacher Weihnachtsmarkt
11. - 14.12.2025

********

Stimmungsvolle weihnachtliche Musik 
Der Musikverein „Edelweiß“ Sulzbach unterhält Sie am Samstag, 13.12.2025, um 17.00 Uhr 
mit adventlichen Klängen. Mit Katrin Penz und Ihrem Cello können Sie sich am Sonntag, 
14.12.2025, um 16.00 Uhr in der St. Anna Kirche eine kurze Auszeit vom geselligen Treiben 
auf dem Markt nehmen. 

********

Kunsthandwerk made in Sulzbach im Haus der Begegnung
Auch in diesem Jahr präsentieren Ausstellerinnen und Aussteller ihre Kunsthandwerke. Der 
kleine, aber feine Markt bietet individuelle Unikate aus Ton, Papier, Holz, Stoff usw. zum Ver-
schenken und zur eigenen Freude. Auch Kaffee und Kuchen wird angeboten. 

Öffnungszeiten:		  Donnerstag bis Samstag 	 17.00 - 21.00 Uhr
				    Sonntag			   14.00 - 19.00 Uhr

********

Meditativer Rundgang –
Friedenslicht in Margaretenkirche 
Auch in diesem Jahr öffnet die Margaretenkirche während des Weihnachtsmarktes die Kir-
chentüren für „PrayStation“. Die Stationen auf dem Weg sollen die Sinne anregen, kurze Texte 
den Betrachter zum Verweilen, Nachdenken und Beten einladen. Auch kann das Friedenslicht 
in der Margaretenkirche mit einer Laterne mit nach Hause genommen werden. 

********

Sonderöffnung der Bücherei  
zum Sulzbacher Weihnachtsmarkt hat das Bücherei-Team Sonderöffnungszeiten für Sie ein-
gerichtet: Donnerstag 16-19 Uhr, Freitag 17-19 Uhr sowie Sonntag 10-12 und 14-17 Uhr. 
Schauen Sie gerne rein, wärmen sich auf und nehmen das eine oder andere Medium mit. Am 
Sonntagnachmittag wird eine Bastelaktion für Kinder angeboten.

********

Ausstellung des Heimat- und Geschichtsverein 
Der Heimat- und Geschichtsverein Sulzbach-Soden-Dornau öffnet zum Weihnachtsmarkt sein 
Depot in der Hinteren Dorfstraße am Rathaus. Nutzen Sie die Gelegenheit und werfen Sie 
einen Blick auf einzigartige und interessante Exponate der Ortsgeschichte. 

********

Jugendtreff Sulzbach  
Die offene Jugendarbeit Sulzbach bietet am Donnerstag und am Freitag von 17:00 – 21:00 
Uhr eine Bastelaktion an. Auch können die Räumlichkeiten es Jugendtreffs besichtigt werden. 
Weitere weihnachtliche Geschenkideen durch Fayfila.Handgemacht werden an allen Tagen 
des Weihnachtsmarktes im Hof des Jugendtreffs angeboten.
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Wir gratulieren herzlich!

Der 1. Bürgermeister Markus Krebs gratuliert unseren Mitarbeitern Jannik Hein und Carlo 
Maidhof zu ihren besonderen beruflichen Erfolgen.

Carlo Maidhof hat in diesem Jahr die Prüfung zum geprüften Polier erfolgreich abgelegt. Als 
stellvertretender Bauhofleiter bringt er seine praktische Erfahrung und sein Fachwissen nun 
mit einer zusätzlichen Qualifikation in die tägliche Arbeit des Bauhofs ein.

Jannik Hein hat die Prüfung zum geprüften Wassermeister erfolgreich bestanden. Mit großem 
Engagement und Fachkenntnis stärkt er damit weiterhin die hohe Qualität unserer kommuna-
len Wasserversorgung.

Der Markt Sulzbach bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz und gratuliert sehr herzlich zu 
diesen Leistungen. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit!

Markus Krebs				    Marktverwaltung und Marktgemeinderat
Erster Bürgermeister

Die Dezember-Ausgabe von Sulzbach TV finden Sie auf der Home-
page des Marktes Sulzbach a.Main unter: 
www.sulzbach-main.de
In dieser Ausgabe geht es um den Sulzbacher Weihnachtsmarkt. Es 
gibt Interessantes zu entdecken. Schauen Sie gerne vorbei.
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Die Dezember-Ausgabe von Sulzbach TV finden Sie auf der Homepage des Marktes Sulzbach 
a.Main unter: www.sulzbach-main.de. In dieser Ausgabe geht es um den Sulzbacher 
Weihnachtsmarkt. Es gibt Interessantes zu entdecken. Schauen Sie gerne vorbei.  
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26. Sulzbacher Konzertwoche
Konzert zwischen den Jahren am 29.12.2025

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, gibt es auch in diesem Jahr ein zusätzliches Konzert:

Am Montag, den 29.12.2025, nimmt Sie, wie bereits im letzten Jahr, das Divites Streich-
quartett mit auf eine Reise quer durch große Hits und unvergessene Songs. Freuen Sie 
sich in diesem Jahr auf: „90er Forever – Hits, die bleiben“ um 18.30 Uhr in der St. Anna 
Kirche. 

Für dieses Konzert Highlight gibt es noch Karten im Vorverkauf im Rathaus zu den übli-
chen Öffnungszeiten zu erwerben. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Markus Krebs
Erster Bürgermeister

Öffnungszeiten des Rathauses 
zum Jahreswechsel 2025/2026

Das Rathaus bleibt an Heiligabend, 24.12.2025, geschlossen.
Zwischen den Jahren ist das Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. 

Ab Mittwoch, 31. Dezember 2025, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar 2026, bleibt 
das Rathaus geschlossen. 
Für dringende Wahlangelegenheiten und dringende standesamtliche Angelegenheiten ist 
am Freitag, 02.01., und Montag, 05.01.2026, das Rathaus am Vormittag besetzt. 

Für den Bereitschaftsdienst der Marktgemeindewerke gelten die üblichen Regelungen außer-
halb der Dienstzeit: Stromversorgung: 0941/28003366, Wasserversorgung: 0160/96314460 
(Trinkwasser) oder 0160/96314441 (Abwasser) und Gasversorgung: 0180/2192081

Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Krebs 
Erster Bürgermeister
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Markt Sulzbach a. Main
Landkreis Miltenberg

NIEDERSCHRIFT
über die öffentliche 

SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES
am 27.11.2025 um 19:30 Uhr

im Bürgerhaus Dornau

Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden.
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die Presse und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest.
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der Bürgerfragestun-
de um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb der Sitzungsniederschrift 
dokumentiert.
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025
Beschluss:
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis:

Amtliche Bekanntmachungen des Marktes Sulzbach

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
 

am 27.11.2025 um 19:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Dornau 
 
 
Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden. 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der 
Bürgerfragestunde um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb 
der Sitzungsniederschrift dokumentiert. 
 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
 

am 27.11.2025 um 19:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Dornau 
 
 
Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden. 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der 
Bürgerfragestunde um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb 
der Sitzungsniederschrift dokumentiert. 
 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 

----------------------------------------------
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung
Beschluss:
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt.
Es wird beantragt, den Tagesordnungspunkt 10 aus der öffentlichen Sitzung vorzuziehen.  
Abstimmungsergebnis:

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
 

am 27.11.2025 um 19:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Dornau 
 
 
Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden. 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der 
Bürgerfragestunde um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb 
der Sitzungsniederschrift dokumentiert. 
 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 

----------------------------------------------
10 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO); 
     Überprüfung der Verkehrsführung im OT Dornau – "Dornauer Spange"
In der Bürgerversammlung wurde dem Markt Sulzbach a. Main eine Unterschriftenliste von 169 
Dornauer Bürgern übergeben. Die Unterschriftenliste wird aus Datenschutzgründen nicht im RIS 
veröffentlicht. 
Es wird beantragt, die vom Verkehrsausschuss genehmigte Änderung der Verkehrsführung 
„Dornauer Spange“ (Vollsperrung) nochmals zu beraten.
Der Vorsitzende informiert, dass dieser Feldweg im Jahre 1962 gewidmet wurde und somit grund-
sätzlich öffentlich ist. Außerdem weist der Weg alle Merkmale für einen ausgebauten Feldweg auf, 
insbesondere ist hierfür eine Mindestfahrbahnbreite von 2,50 m notwendig.  
Beschluss:
Der Beschluss des Verkehrsplanungsausschusses vom 20.10.2025 (Sperrung der „Dornauer 
Spange“ für jeglichen fließenden Verkehr, ausgenommen Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Omni-
busse und Radfahrer) wird aufgehoben.
Die Verwaltung wird beauftragt, den ausgebauten und gewidmeten Weg mit Tempo 30 auszuwei-
sen und zu prüfen, ob die Erstellung einer Ausweichbucht in der Mitte des Weges möglich ist. 
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Abstimmungsergebnis:

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
 

am 27.11.2025 um 19:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Dornau 
 
 
Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden. 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der 
Bürgerfragestunde um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb 
der Sitzungsniederschrift dokumentiert. 
 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 

----------------------------------------------
3  Umnutzung, Umbau und Erweiterung eines ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses in 

eine Bücherei und einen Seniorentreff mit Mehrzweck- und Nebenräumen (Bahnhofstr. 
1);

 a) Zustimmung als Bauherr
 b) Beurteilung aus baurechtlicher Sicht
Der Vorsitzende begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 5 das Projektteam recht herzlich:
Das Projekt wird ausführlich durch den Architekten Helmut Stahl erläutert. Auch die Ergebnisse 
der Statikprüfung und die Entwurfsplanungen für die Fachgewerke Elektro, Heizung und Lüftung 
werden durch die Fachplaner entsprechend vorgestellt. 

 
a) Zustimmung als Bauherr 
b) Beurteilung aus baurechtlicher Sicht 
 

Der Vorsitzende begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 5 das Projektteam recht 
herzlich: 
 
Das Projekt wird ausführlich durch den Architekten Helmut Stahl erläutert. Auch die 
Ergebnisse der Statikprüfung und die Entwurfsplanungen für die Fachgewerke Elektro, 
Heizung und Lüftung werden durch die Fachplaner entsprechend vorgestellt.  
 

 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass das aktuelle Gebäude der Bücherei am Kirchplatz 
baulich sehr marode ist und der Markt Sulzbach hier einen mittleren sechstelligen 
Betrag investieren müsste, um die Nutzung dauerhaft sicherzustellen. Bei der 
Seniorenbegegnung Herbstlaub müsste baulich ein zweiter Rettungsweg geschaffen 
werden. Die Kosten für beide Maßnahmen sind somit deutlich höher als der 
Eigenanteil an diesem Projekt. 
 
Die Kosten für Sanierung und Neubaus der Gebäude liegen bei rund 5 Mio. €. Davon 
werden 80 % durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“ gefördert. Ansonsten könnte der Markt ein solches Projekt 
nicht stemmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen und Anregungen aus dem Gremium: 

Der Vorsitzende erläutert, dass das aktuelle Gebäude der Bücherei am Kirchplatz baulich sehr 
marode ist und der Markt Sulzbach hier einen mittleren sechstelligen Betrag investieren müsste, 
um die Nutzung dauerhaft sicherzustellen. Bei der Seniorenbegegnung Herbstlaub müsste baulich 
ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Die Kosten für beide Maßnahmen sind somit deutlich 
höher als der Eigenanteil an diesem Projekt.
Die Kosten für Sanierung und Neubaus der Gebäude liegen bei rund 5 Mio. €. Davon werden 80 % 
durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 
gefördert. Ansonsten könnte der Markt ein solches Projekt nicht stemmen. 

 
a) Zustimmung als Bauherr 
b) Beurteilung aus baurechtlicher Sicht 
 

Der Vorsitzende begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 5 das Projektteam recht 
herzlich: 
 
Das Projekt wird ausführlich durch den Architekten Helmut Stahl erläutert. Auch die 
Ergebnisse der Statikprüfung und die Entwurfsplanungen für die Fachgewerke Elektro, 
Heizung und Lüftung werden durch die Fachplaner entsprechend vorgestellt.  
 

 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass das aktuelle Gebäude der Bücherei am Kirchplatz 
baulich sehr marode ist und der Markt Sulzbach hier einen mittleren sechstelligen 
Betrag investieren müsste, um die Nutzung dauerhaft sicherzustellen. Bei der 
Seniorenbegegnung Herbstlaub müsste baulich ein zweiter Rettungsweg geschaffen 
werden. Die Kosten für beide Maßnahmen sind somit deutlich höher als der 
Eigenanteil an diesem Projekt. 
 
Die Kosten für Sanierung und Neubaus der Gebäude liegen bei rund 5 Mio. €. Davon 
werden 80 % durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“ gefördert. Ansonsten könnte der Markt ein solches Projekt 
nicht stemmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen und Anregungen aus dem Gremium: 
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Fragen und Anregungen aus dem Gremium:
• Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen?
  Nach Vorliegen des Förderbescheides sollen die Ausschreibungen starten und im 2. Quartal 

2026 mit dem Bau begonnen werden.
•  Es sollten bei der Ausschreibung mögliche Gewerke zusammengefasst werden und auch Ne-

benangebote zugelassen werden.
• Kann für das Gebäude eine Elementarversicherung abgeschlossen werden?
  Die Verwaltung hat bereits positive Signale von der Bayerischen Versicherungskammer erhal-

ten, dass dies mit einem Risikozuschlag möglich ist.
•  Die Verwaltung sollte sich schon jetzt Gedanken machen, wie das Rückgebäude des Hauses 

der Begegnung genutzt werden könnte, wenn die Seniorenbegegnung in die neuen Räume 
zieht.

Beschluss:
Den vorliegenden Genehmigungsplanungen der Architekten Stahl + Lehrmann wird zugestimmt. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen aller Unterlagen einen Förderantrag bei der Regie-
rung von Unterfranken zu stellen. 
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Abstimmungsergebnis:

 
 

• Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen? 
Nach Vorliegen des Förderbescheides sollen die Ausschreibungen starten und 
im 2. Quartal 2026 mit dem Bau begonnen werden. 
 

• Es sollten bei der Ausschreibung mögliche Gewerke zusammengefasst werden 
und auch Nebenangebote zugelassen werden. 
 

• Kann für das Gebäude eine Elementarversicherung abgeschlossen werden? 
Die Verwaltung hat bereits positive Signale von der Bayerischen 
Versicherungskammer erhalten, dass dies mit einem Risikozuschlag möglich ist. 
 

• Die Verwaltung sollte sich schon jetzt Gedanken machen, wie das Rückgebäude 
des Hauses der Begegnung genutzt werden könnte, wenn die 
Seniorenbegegnung in die neuen Räume zieht. 

 
 
Beschluss: 
Den vorliegenden Genehmigungsplanungen der Architekten Stahl + Lehrmann wird 
zugestimmt.  
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen aller Unterlagen einen Förderantrag 
bei der Regierung von Unterfranken zu stellen.  
 
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 17  Anwesend: 19 
Nein: 2  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
4 Neugestaltung einer Parkanlage (mit Stellplätzen und Radweganbindung 

an den Main) auf dem ehemaligen Schohe-Anwesen; 
a) Zustimmung als Bauherr, 
b) Beurteilung aus baurechtlicher Sicht 
 

Die Entwurfsplanung der Außenanlagen wird durch die Landschaftsplanerin Selena 
Zeller-Boekhoff vorgestellt: 
 

----------------------------------------------
4  Neugestaltung einer Parkanlage (mit Stellplätzen und Radweganbindung an den Main) 

auf dem ehemaligen Schohe-Anwesen;
 a) Zustimmung als Bauherr,
 b) Beurteilung aus baurechtlicher Sicht
Die Entwurfsplanung der Außenanlagen wird durch die Landschaftsplanerin Selena Zeller-Boek-
hoff vorgestellt:

 

 
.  
Fragen und Anregungen aus dem Gremium: 
 
• Ist es nicht problematisch im Bereich der Bachfreilegung Bäumen vorzusehen? 

Nein. Diese sind sogar für die Uferbefestigung notwendig und alles wird in 
Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt geplant 
 

• Wie breit sind die Parkplätze geplant? 
Mit der Mindestbreite von 2,50m. Somit könnten 12 Stellplätze errichtet werden 
Nach 6 Stellplätzen erfolgt eine Abtrennung mit einem Pflanzstreifen.   
 

 
Beschluss: 
Den vorliegenden Genehmigungsplanungen der Landschaftsarchitekten SZplan wird 
zugestimmt.  
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen aller Unterlagen einen Förderantrag 
bei der Regierung von Unterfranken zu stellen.  
 
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 19 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 
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Fragen und Anregungen aus dem Gremium:
•  Ist es nicht problematisch im Bereich der Bachfreilegung Bäumen vorzusehen?
  Nein. Diese sind sogar für die Uferbefestigung notwendig und alles wird in Absprache mit dem 

Wasserwirtschaftsamt geplant
• Wie breit sind die Parkplätze geplant?
  Mit der Mindestbreite von 2,50m. Somit könnten 12 Stellplätze errichtet werden.
 Nach 6 Stellplätzen erfolgt eine Abtrennung mit einem Pflanzstreifen.  
Beschluss:
Den vorliegenden Genehmigungsplanungen der Landschaftsarchitekten SZplan wird zugestimmt. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen aller Unterlagen einen Förderantrag bei der Regie-
rung von Unterfranken zu stellen. 
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Abstimmungsergebnis:

 

 
.  
Fragen und Anregungen aus dem Gremium: 
 
• Ist es nicht problematisch im Bereich der Bachfreilegung Bäumen vorzusehen? 

Nein. Diese sind sogar für die Uferbefestigung notwendig und alles wird in 
Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt geplant 
 

• Wie breit sind die Parkplätze geplant? 
Mit der Mindestbreite von 2,50m. Somit könnten 12 Stellplätze errichtet werden 
Nach 6 Stellplätzen erfolgt eine Abtrennung mit einem Pflanzstreifen.   
 

 
Beschluss: 
Den vorliegenden Genehmigungsplanungen der Landschaftsarchitekten SZplan wird 
zugestimmt.  
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen aller Unterlagen einen Förderantrag 
bei der Regierung von Unterfranken zu stellen.  
 
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 19 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 

----------------------------------------------
5 Freilegung und Renaturierung des Sulzbaches im Bereich Bahnhofstraße;
 Zustimmung als Bauherr
Die Entwurfsplanung der Bachfreilegung wird durch die Landschaftsplanerin Selena Zeller-Boek-
hoff vorgestellt:
Durch die Offenlegung des Sulzbachs soll ein naturnahes Bachbett entstehen, das ökologisch 
aufgewertet wird. Zudem ist eine Brücke über den Bach vorgesehen. An einer breiteren Stelle soll 
durch eine Uferaufweitung ein „Bacherlebnisbereich“ mit Sitzmöglichkeiten entstehen, der zum 
Verweilen einlädt. Durch die Öffnung wird der Abfluss des Wassers bei Starkregenereignissen stark 
verbessert.

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
5 Freilegung und Renaturierung des Sulzbaches im Bereich 

Bahnhofstraße; 
Zustimmung als Bauherr 
 

Die Entwurfsplanung der Bachfreilegung wird durch die Landschaftsplanerin Selena 
Zeller-Boekhoff vorgestellt: 
 
Durch die Offenlegung des Sulzbachs soll ein naturnahes Bachbett entstehen, das 
ökologisch aufgewertet wird. Zudem ist eine Brücke über den Bach vorgesehen. An 
einer breiteren Stelle soll durch eine Uferaufweitung ein „Bacherlebnisbereich“ mit 
Sitzmöglichkeiten entstehen, der zum Verweilen einlädt. Durch die Öffnung wird der 
Abfluss des Wassers bei Starkregenereignissen stark verbessert 
 

 
 
Die Verwaltung hat bereits einen erneuten Antrag auf Aufnahme in die Ämterliste 
gestellt. Daraufhin hat das Wasserwirtschaftsamt jedoch mitgeteilt, dass 
Gewässerausbauten ab sofort erst dann in die Ämterliste aufgenommen werden, 
wenn die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt.  
 
Deshalb wird vorschlagen zunächst das wasserrechtliche Verfahren durchzuführen 
und danach im Oktober 2026 einen Antrag auf Aufnahme in die Ämterliste zu stellen. 
Anschließend kann der Zuwendungsantrag vorbereitet werden, um später bis zur 
Aufnahme in das Förderprogramm keine Zeit zu verlieren.  
 
 
Beschluss: 
Der Entwurfsplanung der Planungsbüro SZ Plan GbR wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen. 
 
 

Die Verwaltung hat bereits einen erneuten Antrag auf Aufnahme in die Ämterliste gestellt. Daraufhin 
hat das Wasserwirtschaftsamt jedoch mitgeteilt, dass Gewässerausbauten ab sofort erst dann in 
die Ämterliste aufgenommen werden, wenn die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt. 
Deshalb wird vorgeschlagen zunächst das wasserrechtliche Verfahren durchzuführen und danach 
im Oktober 2026 einen Antrag auf Aufnahme in die Ämterliste zu stellen. Anschließend kann der 
Zuwendungsantrag vorbereitet werden, um später bis zur Aufnahme in das Förderprogramm keine 
Zeit zu verlieren. 
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Beschluss:
Der Entwurfsplanung der Planungsbüro SZ Plan GbR wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
6 Geschäftsgang des Marktgemeinderates; 

Spende des Sitzungsgeldes für Dezember 
 

Der 1. Bürgermeister informiert, dass das Sitzungsgeld der Marktgemeinderatssitzung 
im Dezember in den vergangenen Jahren immer für einen guten Zweck gespendet 
wurde und spricht sich dafür aus, an dieser bewährten Tradition festzuhalten. 
 
Im jährlichen Wechsel sollen die Fraktionen in der Dezembersitzung einen Vorschlag 
für einen Empfänger der Spende unterbreiten. Turnusgemäß wäre in diesem Jahr die 
Fraktion der UWG an der Reihe. 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
7 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO);  

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Feststellung) 
 

Vorberaten vom Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) am 13.10.2025 
 
 
Beschluss: 
Die Jahresrechnung für den Markt Sulzbach a.Main für das Rechnungsjahr 2024 wird 
gemäß Art. 100 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt festgestellt: 
 
 
Verwaltungshaushalt: 
In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit: 19.232.579,89 € 

 
 
Vermögenshaushalt: 
In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit: 3.361.349,24 € 

 
 
 
Die Schulden betragen: 2.827.904,00 € 

 
Das Vermögen beträgt: 69.422.800,08 € 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

----------------------------------------------
6 Geschäftsgang des Marktgemeinderates;
 Spende des Sitzungsgeldes für Dezember
Der 1. Bürgermeister informiert, dass das Sitzungsgeld der Marktgemeinderatssitzung im Dezem-
ber in den vergangenen Jahren immer für einen guten Zweck gespendet wurde und spricht sich 
dafür aus, an dieser bewährten Tradition festzuhalten.
Im jährlichen Wechsel sollen die Fraktionen in der Dezembersitzung einen Vorschlag für einen 
Empfänger der Spende unterbreiten. Turnusgemäß wäre in diesem Jahr die Fraktion der UWG an 
der Reihe.

----------------------------------------------
7 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO); 
 Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Feststellung)
Vorberaten vom Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) am 13.10.2025
Beschluss:
Die Jahresrechnung für den Markt Sulzbach a.Main für das Rechnungsjahr 2024 wird gemäß Art. 
100 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt festgestellt:
Verwaltungshaushalt:
In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit:  19.232.579,89 €
Vermögenshaushalt:
In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit:  3.361.349,24 €
Die Schulden betragen:    2.827.904,00 €
Das Vermögen beträgt:    69.422.800,08 €
Abstimmungsergebnis:

 
Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO);  

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Entlastung) 
 

Vorberaten vom RPA am 13.10.2025 
 
Zu diesem TOP übernimmt die 2. Bürgermeisterin Anja Dissler den Vorsitz und 
übergibt das Wort an den Vorsitzenden des RPA Marco Schneider. 
 
Dieser berichtet, dass sämtliche noch offenen Prüfungsfeststellungen von der 
Verwaltung entsprechend erläutert wurden. Er bittet die Verwaltung in Zukunft 
insbesondere Folgendes zu beachten: 
 

• Teilnehmerliste bei Veranstaltungen anhängen 
• Manchmal ist der Zahlungsgrund nicht ersichtlich 
• Info, wenn geldwerter Vorteil nachversteuert wird 
• Verwendung Verfügungsmittel 

 
 
Die 2. Bürgermeisterin bedankt sich beim Rechnungsprüfungsausschuss, der 
Kämmerei und Kasse und lässt über die Entlastung abstimmen.  
 
 
Beschluss: 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 des Marktes Sulzbach a. Main wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
wg. Art. 49 GO ohne 1. Bgm. Markus Krebs 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Festlegung der Realsteuerhebesätze für den Markt Sulzbach a.Main für 

das Haushaltsjahr 2026 
 

Vorberaten vom FA am 11.11.2025 
 
 

----------------------------------------------
8 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO); 
 Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Entlastung)
Vorberaten vom RPA am 13.10.2025
Zu diesem TOP übernimmt die 2. Bürgermeisterin Anja Dissler den Vorsitz und übergibt das Wort 
an den Vorsitzenden des RPA Marco Schneider.
Dieser berichtet, dass sämtliche noch offenen Prüfungsfeststellungen von der Verwaltung entspre-
chend erläutert wurden. Er bittet die Verwaltung in Zukunft insbesondere Folgendes zu beachten:
• Teilnehmerliste bei Veranstaltungen anhängen
• Manchmal ist der Zahlungsgrund nicht ersichtlich
• Info, wenn geldwerter Vorteil nachversteuert wird
• Verwendung Verfügungsmittel
Die 2. Bürgermeisterin bedankt sich beim Rechnungsprüfungsausschuss, der Kämmerei und Kas-
se und lässt über die Entlastung abstimmen. 
Beschluss:
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 des Marktes Sulzbach a. Main wird gemäß Art. 102 
Abs. 3 GO beschlossen.
Abstimmungsergebnis:

 
Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO);  

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Entlastung) 
 

Vorberaten vom RPA am 13.10.2025 
 
Zu diesem TOP übernimmt die 2. Bürgermeisterin Anja Dissler den Vorsitz und 
übergibt das Wort an den Vorsitzenden des RPA Marco Schneider. 
 
Dieser berichtet, dass sämtliche noch offenen Prüfungsfeststellungen von der 
Verwaltung entsprechend erläutert wurden. Er bittet die Verwaltung in Zukunft 
insbesondere Folgendes zu beachten: 
 

• Teilnehmerliste bei Veranstaltungen anhängen 
• Manchmal ist der Zahlungsgrund nicht ersichtlich 
• Info, wenn geldwerter Vorteil nachversteuert wird 
• Verwendung Verfügungsmittel 

 
 
Die 2. Bürgermeisterin bedankt sich beim Rechnungsprüfungsausschuss, der 
Kämmerei und Kasse und lässt über die Entlastung abstimmen.  
 
 
Beschluss: 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 des Marktes Sulzbach a. Main wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
wg. Art. 49 GO ohne 1. Bgm. Markus Krebs 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Festlegung der Realsteuerhebesätze für den Markt Sulzbach a.Main für 

das Haushaltsjahr 2026 
 

Vorberaten vom FA am 11.11.2025 
 
 

wg. Art. 49 GO ohne 1. Bgm. Markus Krebs
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9  Festlegung der Realsteuerhebesätze für den Markt Sulzbach a.Main für das Haushalts-
jahr 2026

Vorberaten vom FA am 11.11.2025
Beschluss:
Die Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A (320 %) und Grundsteuer B (420 %) sowie die 
Gewerbesteuerhebesätze (310 %) werden nicht geändert.
Abstimmungsergebnis:

 
Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO);  

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Entlastung) 
 

Vorberaten vom RPA am 13.10.2025 
 
Zu diesem TOP übernimmt die 2. Bürgermeisterin Anja Dissler den Vorsitz und 
übergibt das Wort an den Vorsitzenden des RPA Marco Schneider. 
 
Dieser berichtet, dass sämtliche noch offenen Prüfungsfeststellungen von der 
Verwaltung entsprechend erläutert wurden. Er bittet die Verwaltung in Zukunft 
insbesondere Folgendes zu beachten: 
 

• Teilnehmerliste bei Veranstaltungen anhängen 
• Manchmal ist der Zahlungsgrund nicht ersichtlich 
• Info, wenn geldwerter Vorteil nachversteuert wird 
• Verwendung Verfügungsmittel 

 
 
Die 2. Bürgermeisterin bedankt sich beim Rechnungsprüfungsausschuss, der 
Kämmerei und Kasse und lässt über die Entlastung abstimmen.  
 
 
Beschluss: 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 des Marktes Sulzbach a. Main wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
wg. Art. 49 GO ohne 1. Bgm. Markus Krebs 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Festlegung der Realsteuerhebesätze für den Markt Sulzbach a.Main für 

das Haushaltsjahr 2026 
 

Vorberaten vom FA am 11.11.2025 
 
 

----------------------------------------------
11  Berichte des Bürgermeisters
11.1 BA VII Ausbau der Sodentalstraße
Der Vorsitzende berichtet, dass die Angebotseröffnung am 15.01.2026 stattfindet. Somit könnte im 
Frühjahr mit der Baumaßnahme begonnen werden. Die Vollsperrung im Ortsteil Soden könnte bis 
zu 12 Monate dauern.

----------------------------------------------
11.2 Ausbesserungsmaßnahmen Theodor-Heuss-Straße
Der Vorsitzende berichtet über Ausbesserungsmaßnahmen in der Theodor-Heus-Straße in Rich-
tung Grillplatz. Der Bauhof wird noch die Bankette überprüfen und optimieren. 

----------------------------------------------
11.3 Bepflanzung Parkplatz Am Kreisel
Derzeit wird der Parkplatz am Kreisel durch den Bauhof neu bepflanzt. 

----------------------------------------------
11.4 Besprechung Hochwassersituation bei der Gemeinde Leidersbach
Am 26.11.2025 fand eine Besprechung wegen der aktuellen Hochwassersituation bei der Gemein-
de Leidersbach statt. Besprochen wurde u.a. auch eine interkommunale Zusammenarbeit beider 
Gemeinden, insbesondere auch um eine Verbesserung der Förderung und des Umsetzungszeit-
raums zu erreichen.
Auf Rückfrage teilt der Vorsitzende mit, dass die 80%-ige Beteiligung des Freistaates Bayern an 
Hochwassermaßnahmen nur für Gewässer I. und II. Ordnung gilt, und somit nicht für den Leiders- 
oder Sulzbach. 

----------------------------------------------
12  Wünsche und Anträge der Mitglieder des Marktgemeinderates
Folgende protokollrelevanten Wünsche und Anträge liegen vor:
12.1  2. Bgm. Anja Dissler wegen Fahrradabstellplatz während der Baumaßnahme So-

dentalstraße
2. Bgm. Anja Dissler bittet die Verwaltung zu prüfen, ob während der Vollsperrung der Sodentalstra-
ße im Umgriff der Montessori-Schule ein Fahrradparkplatz für die Kinder eingerichtet werden kann, 
die dann dort mit dem Bus weiterfahren.  

----------------------------------------------
12.2 Jörg Kuhn wg. Beleuchtung Fußweg zwischen Grünewald- u. Spessartstraße
Herr Jörg Kuhn stellt den Antrag, den vorgenannten Fußweg besser auszuleuchten. Eventuell wäre 
ja die Aufstellung einer Solarlampe möglich. 

----------------------------------------------
12.3 Alexander Heß wg. Ortsverbindungsstraße nach Dornau MIL 31
Alexander Heß informiert, dass in der Kreisbauausschusssitzung für die Sanierung der MIL 31 
nach Dornau 500.000 € zur Verfügung gestellt werden. 

----------------------------------------------
12.4  Andrea Heidel wg. Überdachung Bushaltestelle Spessartstraße in Richtung Lei-

dersbach
Andrea Heidel regt an, für die Bushaltestelle in der Spessartstraße (Richtung Leidersbach) eine 
Unterstellmöglichkeit zu schaffen.
Die Kinder stellen sich bei schlechtem Wetter auf der gegenüberliegenden Seite unter und über-
queren dann die Straße, was sehr gefährlich ist. 
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Zum Schluss bedankt sich der Vorsitzende bei den Marktgemeinderäten für die Mitarbeit und 
schließt die öffentliche Sitzung um 21:15 Uhr.

Markus Krebs       Alexander Limbach 
Vorsitzender      Schriftführer

Wegen nachträglicher Freigabe erscheinen die folgenden TOP´s auch im öffentlichen Teil 
der Niederschrift:
3 Neugestaltung des ehemaligen Ibelo-Areals;
 Beratung über die Namensgebung
Beschluss:
Das ehemalige IBELO-Areal erhält als Erinnerung an die große wirtschaftliche und soziale Bedeu-
tung den Namen

IBELO-Platz

Abstimmungsergebnis:
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug der Art. 102 und 103 der Gemeindeordnung (GO);  

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 (Entlastung) 
 

Vorberaten vom RPA am 13.10.2025 
 
Zu diesem TOP übernimmt die 2. Bürgermeisterin Anja Dissler den Vorsitz und 
übergibt das Wort an den Vorsitzenden des RPA Marco Schneider. 
 
Dieser berichtet, dass sämtliche noch offenen Prüfungsfeststellungen von der 
Verwaltung entsprechend erläutert wurden. Er bittet die Verwaltung in Zukunft 
insbesondere Folgendes zu beachten: 
 

• Teilnehmerliste bei Veranstaltungen anhängen 
• Manchmal ist der Zahlungsgrund nicht ersichtlich 
• Info, wenn geldwerter Vorteil nachversteuert wird 
• Verwendung Verfügungsmittel 

 
 
Die 2. Bürgermeisterin bedankt sich beim Rechnungsprüfungsausschuss, der 
Kämmerei und Kasse und lässt über die Entlastung abstimmen.  
 
 
Beschluss: 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 des Marktes Sulzbach a. Main wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
wg. Art. 49 GO ohne 1. Bgm. Markus Krebs 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Festlegung der Realsteuerhebesätze für den Markt Sulzbach a.Main für 

das Haushaltsjahr 2026 
 

Vorberaten vom FA am 11.11.2025 
 
 

4 Umbau, Sanierung und Erweiterung des ehemaligen Schohe-Hauses, Bahnhofstraße 1;
 Freigabe weiterer Fachplanerleistungen
Beschluss:
Die Verwaltung wird ermächtigt, die entsprechenden Leistungsphasen für die Planungsleistungen 
freizugeben.
Abstimmungsergebnis:

 
4 Umbau, Sanierung und Erweiterung des ehemaligen Schohe-Hauses, 

Bahnhofstraße 1; 
Freigabe weiterer Fachplanerleistungen 
 

 
 
Beschluss: 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die entsprechenden Leistungsphasen für die 
Planungsleistungen freizugeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 17  Anwesend: 19 
Nein: 2  Persönlich beteiligt: 0 
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Markt Sulzbach a. Main
Landkreis Miltenberg

NIEDERSCHRIFT
(vorbehaltlich der Genehmigung)

über die öffentliche 
SITZUNG DES GRUNDSTÜCKS-, BAU- UND UMWELTAUSSCHUSSES

am 04.12.2025 um 19:30 Uhr
im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4)

1  Behandlung der vorliegenden Bauanträge
1.1  Bauantrag über Neubau einer Balkonanlage und Nachgenehmigung eines Anbaus, 

Kübler Ring 44 ("Nördlich des Friedhofes")
Beantragt werden der Neubau einer Balkonanlage und die Nachgenehmigung eines Anbaus.
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördlich des Friedhofes“.
Das Bauvorhaben erfordert eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen 
Unterschreitung des Mindestgrenzabstandes. Die in der BayBO geforderten Abstandsflächen wer-
den vollständig eingehalten.
Beschluss:
Für das geplante Bauvorhaben und die damit verbundene Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Abstimmungsergebnis:

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
 

am 27.11.2025 um 19:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Dornau 
 
 
Zu dieser Sitzung waren alle Marktgemeinderatsmitglieder schriftlich geladen worden. 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anschließend bittet der 1. Bgm. die anwesenden Bürger im Rahmen der 
Bürgerfragestunde um Wortmeldungen. Diese Wortmeldungen werden außerhalb 
der Sitzungsniederschrift dokumentiert. 
 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 30.10.2025 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 

 
 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 

N I E D E R S C H R I F T  
(vorbehaltlich der Genehmigung) 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  G R U N D S T Ü C K S - ,  B A U -  U N D  
U M W E L T A U S S C H U S S E S  

 
am 04.12.2025 um 19:30 Uhr 

 
im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4) 

 
1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge 

 
1.1 Bauantrag über Neubau einer Balkonanlage und Nachgenehmigung 

eines Anbaus, Kübler Ring 44 ("Nördlich des Friedhofes") 
 

Beantragt werden der Neubau einer Balkonanlage und die Nachgenehmigung eines 
Anbaus. 
 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördlich 
des Friedhofes“. 
 
Das Bauvorhaben erfordert eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wegen Unterschreitung des Mindestgrenzabstandes. Die in der 
BayBO geforderten Abstandsflächen werden vollständig eingehalten. 
 
Beschluss: 
Für das geplante Bauvorhaben und die damit verbundene Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
1.2 Bauantrag über Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen, 

Bahnhofstraße 12 ("Sorglos Wohnen Sulzbach") 
 

Beantragt wird die Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen. 
Geplant ist der Betrieb eines modernen Backshops mit Selbstbedienungstheke. 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt angegeben: 

Montag bis Freitag 7.00 - 16.00 Uhr 
Samstag 8.00 - 14.00 Uhr 
Sonntag geschlossen 

1.2  Bauantrag über Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen, Bahnhof-
straße 12 ("Sorglos Wohnen Sulzbach")

Beantragt wird die Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen.
Geplant ist der Betrieb eines modernen Backshops mit Selbstbedienungstheke.
Die Öffnungszeiten sind wie folgt angegeben:
Montag bis Freitag  07.00 - 16.00 Uhr
Samstag   08.00 - 14.00 Uhr
Sonntag   geschlossen
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sorglos Wohnen Sulzbach“. Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes.
Nach Abstimmung mit dem Landratsamt wurde seitens der Verwaltung der Bauantrag ins Geneh-
migungsverfahren übergeleitet.
Beschluss:
Für das geplante Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Abstimmungsergebnis:

 
 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 

N I E D E R S C H R I F T  
(vorbehaltlich der Genehmigung) 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  G R U N D S T Ü C K S - ,  B A U -  U N D  
U M W E L T A U S S C H U S S E S  

 
am 04.12.2025 um 19:30 Uhr 

 
im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4) 

 
1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge 

 
1.1 Bauantrag über Neubau einer Balkonanlage und Nachgenehmigung 

eines Anbaus, Kübler Ring 44 ("Nördlich des Friedhofes") 
 

Beantragt werden der Neubau einer Balkonanlage und die Nachgenehmigung eines 
Anbaus. 
 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördlich 
des Friedhofes“. 
 
Das Bauvorhaben erfordert eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wegen Unterschreitung des Mindestgrenzabstandes. Die in der 
BayBO geforderten Abstandsflächen werden vollständig eingehalten. 
 
Beschluss: 
Für das geplante Bauvorhaben und die damit verbundene Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
1.2 Bauantrag über Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen, 

Bahnhofstraße 12 ("Sorglos Wohnen Sulzbach") 
 

Beantragt wird die Nutzungsänderung von Laden zu SB-Backwarenladen. 
Geplant ist der Betrieb eines modernen Backshops mit Selbstbedienungstheke. 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt angegeben: 

Montag bis Freitag 7.00 - 16.00 Uhr 
Samstag 8.00 - 14.00 Uhr 
Sonntag geschlossen 

2  Bekanntgabe der im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens laufenden Bau-
vorlagen

Seit der letzten BA-Sitzung wurde kein Bauantrag im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsver-
fahrens behandelt:
3  Änderung des Bebauungsplans "Ober der Bergstraße" (Ortsteil Soden) - Ergebnis der 

öffentlichen Auslegung;
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger  öffentlicher Belange;
b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger);
c) Satzungsbeschluss
Der vom Marktgemeinderat am 01.10.2025 gebilligte Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 
„Ober der Bergstraße“ mit Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.10.2025 
bis einschließlich 14.11.2025 öffentlich ausgelegt. 
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Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung informiert und in der Zeit vom 13.10.2025 bis 
einschließlich 14.11.2025 am Verfahren beteiligt.
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden vom Büro PlanerFM wie folgt beurteilt und 
die entsprechenden Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung ein-
gearbeitet.
a)  Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange;
Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden folgende Behörden und 
sonstige von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Äußerung zu der 
Planung gebeten. 
  1. Regierung von Unterfranken, Höhere Planungsbehörde 
  2. Regionaler Planungsverband, Bayer. Untermain – Region 1
  3. Landratsamt Miltenberg Bauplanung- und Bauordnungsrecht 
  4. Landratsamt Miltenberg Immissionsschutz 
  5. Landratsamt Miltenberg Natur- und Landschaftsschutz 
  6. Landratsamt Miltenberg Wasserschutz 
  7. Landratsamt Miltenberg Brandschutz 
  8. Landratsamt Miltenberg Gesundheitsamtliche Belange 
  9. Landratsamt Miltenberg Bodenschutz 
10. Landratsamt Miltenberg Denkmalschutz 
11. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
12. Staatliches Bauamt Aschaffenburg 
13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
14. Zweckverband AMME 
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme ab-
gegeben und in ihren Stellungnahmen der Planung zugestimmt bzw. nur Anregungen oder Hinreise 
vorgebracht, die erst im Rahmen der konkreten Objektplanung zu beachten sind: 
  1. Zweckverband AMME mit Schreiben vom 17.10.2025 
  2. Regionaler Planungsverband, Bayer. Untermain – Region 1, mit Schreiben vom 29.10.2025 
  3. Regierung von Unterfranken, Höhere Planungsbehörde, mit Schreiben vom 29.10.2025 
  4. Staatliches Bauamt Aschaffenburg mit Schreiben vom 10.11.2025 
  5. Landratsamt Miltenberg, Natur- und Landschaftsschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
  6. Landratsamt Miltenberg, Immissionsschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
  7. Landratsamt Miltenberg, Bodenschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
  8. Landratsamt Miltenberg, Denkmalschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
  9. Landratsamt Miltenberg, Brandschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
10. Landratsamt Miltenberg, Gesundheitsamtliche Belange mit Schreiben vom 11.11.2025
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme 
abgegeben: 
1. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
2. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
Stellungnahmen, die zu behandeln sind, haben abgegeben: 
1. Landratsamt Miltenberg, Bauplanung- und Bauordnungsrecht mit Schreiben vom 11.11.2025 
2. Landratsamt Miltenberg, Wasserschutz mit Schreiben vom 11.11.2025 
1. Landratsamt Miltenberg mit Schreiben vom 11.11.2025
A) Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
  Aus bauleitplanerischer und bauordnungsrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit der Pla-

nung sofern noch Folgendes beachtet wird:
Rechtsgrundlagen
Bei der Auflistung der Rechtsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass das Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt 
durch Art. 1 des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung 
vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert wurde.
Art der baulichen Nutzung
Feinsteuerung
Gem. Ziff. 1.1 sollen die weiteren ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO nicht zugelassen werden. Als Rechtsgrundlage wird § 1 Abs. 5 BauNVO ange-
geben, hier ist jedoch § 1 Abs. 6 BauNVO einschlägig.
Verfahrensvermerke
Bauleitpläne sind mit den Verfahrensvermerken zu versehen. Diese dienen als Nachweis des Ver-
fahrensgangs. Im vorliegenden Fall wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB geändert. 
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Aufgrund der Größe des Geltungsbereichs ist eine „Vorprüfung des Einzelfalls“ erforderlich gewor-
den. Diese sollte in den Verfahrensvermerken noch ergänzt werden.
Begründung
In der Begründung wird unter Ziff. 3.2 „Bebauungspläne“ ausgeführt, dass der Bebauungsplan 
„Ober der Bergstraße“ mehrere Änderungen durchlaufen habe. Die letzte Änderung stamme vom 
27. Februar 1992. Nach unseren Unterlagen stammt die letzte Änderung vom 3. Juli 1998 und 
betraf die Änderung der Festsetzungen für Garagen. Wir bitten, die Passage in der Begründung 
zu überarbeiten.
Im Rahmen des KomBN GIS Projektes „Bereitstellung der kommunalen Bauleitpläne im Internet“ 
ist eine Abstimmung mit dem Markt Sulzbach noch nicht erfolgt.
Beurteilung:
Den Anregungen wird gefolgt.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlagen werden wie angegeben, angepasst.
Art der baulichen Nutzung
Rechtsgrundlage zur Ziffer 1.1. wird angepasst.
Verfahrensvermerke
Die Vorprüfung des Einzelfalls wird in den Verfahrensvermerken aufgeführt.
Begründung
Die Darstellung zur Änderungshistorie des Bebauungsplans wird in der Begründung angepasst.
Die fehlende Abstimmung im Rahmen des KomBN GIS Projektes „Bereitstellung der kommunalen 
Bauleitpläne im Internet“ wird zur Kenntnis genommen. Belange des Bauleitplanverfahrens sind 
nicht betroffen.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
Anpassung der textlichen Festsetzungen und der Begründung wie oben aufgeführt.
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
B) Wasserschutz 

Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser kann über den Kanal im Misch-
system abgeleitet werden, somit ist die Erschließung gesichert. 
Um die Menge des abzuleitenden Niederschlagswassers gering zu halten, ist auf den 
Stellplätzen, Zufahrten, Wegen, Hofflächen und Terrassen anfallendes 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit zu versickern und Dächer von Flachdach-
garagen und Carports extensiv zu begrünen. 
Anfallendes Niederschlagswasser sollte grundsätzlich in einer Zisterne gesammelt 
und zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden. 
 
Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird auf DWA-M 153 „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, A 102, A 138 und A 117 
hingewiesen. 
Bei einer Versickerung sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) sowie der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 
Sollte die NWFreiV nicht greifen, wäre beim Landratsamt Miltenberg eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
Beurteilung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu I. Allgemeines 
Kenntnisnahme 
 
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird auf die Festsetzung zum Einbau 
einer Zisterne verzichtet. Ein Anreiz besteht durch die gesplittete Abwassergebühr. 
 
Die Hinweise zum Umgang mit Regenwasser werden, sofern sie noch nicht in den 
textlichen Festsetzungen (Hinweise) enthalten sind, dort aufgenommen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Ergänzung der textlichen Festsetzungen unter Hinweise wie oben beschrieben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
 

B) Wasserschutz
Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser kann über den Kanal im Mischsystem abgelei-
tet werden, somit ist die Erschließung gesichert.
Um die Menge des abzuleitenden Niederschlagswassers gering zu halten, ist auf den Stellplätzen, 
Zufahrten, Wegen, Hofflächen und Terrassen anfallendes Niederschlagswasser nach Möglichkeit 
zu versickern und Dächer von Flachdachgaragen und Carports extensiv zu begrünen.
Anfallendes Niederschlagswasser sollte grundsätzlich in einer Zisterne gesammelt und zur Garten-
bewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden.
Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird auf DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“, A 102, A 138 und A 117 hingewiesen.
Bei einer Versickerung sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NW-
FreiV) sowie der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Sollte die NWFreiV nicht greifen, wäre beim 
Landratsamt Miltenberg eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.
Beurteilung:
Den Anregungen wird gefolgt.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Zu I. Allgemeines
Kenntnisnahme
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird auf die Festsetzung zum Einbau einer Zisterne 
verzichtet. Ein Anreiz besteht durch die gesplittete Abwassergebühr.
Die Hinweise zum Umgang mit Regenwasser werden, sofern sie noch nicht in den textlichen Fest-
setzungen (Hinweise) enthalten sind, dort aufgenommen.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
Ergänzung der textlichen Festsetzungen unter Hinweise wie oben beschrieben.
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Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
B) Wasserschutz 

Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser kann über den Kanal im Misch-
system abgeleitet werden, somit ist die Erschließung gesichert. 
Um die Menge des abzuleitenden Niederschlagswassers gering zu halten, ist auf den 
Stellplätzen, Zufahrten, Wegen, Hofflächen und Terrassen anfallendes 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit zu versickern und Dächer von Flachdach-
garagen und Carports extensiv zu begrünen. 
Anfallendes Niederschlagswasser sollte grundsätzlich in einer Zisterne gesammelt 
und zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden. 
 
Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird auf DWA-M 153 „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, A 102, A 138 und A 117 
hingewiesen. 
Bei einer Versickerung sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) sowie der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 
Sollte die NWFreiV nicht greifen, wäre beim Landratsamt Miltenberg eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
Beurteilung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu I. Allgemeines 
Kenntnisnahme 
 
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird auf die Festsetzung zum Einbau 
einer Zisterne verzichtet. Ein Anreiz besteht durch die gesplittete Abwassergebühr. 
 
Die Hinweise zum Umgang mit Regenwasser werden, sofern sie noch nicht in den 
textlichen Festsetzungen (Hinweise) enthalten sind, dort aufgenommen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Ergänzung der textlichen Festsetzungen unter Hinweise wie oben beschrieben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
 

b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger);
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ist keine Stellungnahme eingegangen.
c) Satzungsbeschluss
Beschlussvorschlag:
Die Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Bergstraße“ in der Fassung vom 11.12.2025.2025 
wird unter Beachtung des Art. 49 GO als Satzung beschlossen.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zur Bebauungsplan-änderung „Ober der 
Bergstraße“ zu veröffentlichen.
Abstimmungsergebnis:

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
B) Wasserschutz 

Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser kann über den Kanal im Misch-
system abgeleitet werden, somit ist die Erschließung gesichert. 
Um die Menge des abzuleitenden Niederschlagswassers gering zu halten, ist auf den 
Stellplätzen, Zufahrten, Wegen, Hofflächen und Terrassen anfallendes 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit zu versickern und Dächer von Flachdach-
garagen und Carports extensiv zu begrünen. 
Anfallendes Niederschlagswasser sollte grundsätzlich in einer Zisterne gesammelt 
und zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden. 
 
Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird auf DWA-M 153 „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, A 102, A 138 und A 117 
hingewiesen. 
Bei einer Versickerung sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) sowie der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 
Sollte die NWFreiV nicht greifen, wäre beim Landratsamt Miltenberg eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
Beurteilung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu I. Allgemeines 
Kenntnisnahme 
 
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird auf die Festsetzung zum Einbau 
einer Zisterne verzichtet. Ein Anreiz besteht durch die gesplittete Abwassergebühr. 
 
Die Hinweise zum Umgang mit Regenwasser werden, sofern sie noch nicht in den 
textlichen Festsetzungen (Hinweise) enthalten sind, dort aufgenommen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Ergänzung der textlichen Festsetzungen unter Hinweise wie oben beschrieben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
 

4 Vollausbau der "Steinhohle";
  Vorlage der Ergebnisse der Bodenuntersuchung – Sachstandsbericht und weitere Bera-

tung
In Vorbereitung des angedachten Vollausbaus in der Steinhohle Sulzbach, liegt der Verwaltung 
zwischenzeitlich das Gutachten zur geotechnischen Erkundung im vorgesehenen Sanierungsbe-
reich vor.
Das geotechnische Gutachten inkl. Anlagen des Institutes GGC vom 18.11.2025 wurde im Ratsin-
formationssystem zur heutigen Sitzung bereitgestellt.
Im angedachten Sanierungsbereich wurden im Untergrund wie schon vom IB Jung sowie der Ver-
waltung befürchtet, nachfolgend aufgeführte Problematiken festgestellt. 
Der Baugrund ist in großen Teilen mit einem belasteten Boden aufgrund eines leicht erhöhten 
Nickelwertes vorgefunden worden, welcher in die Einstufung der Zuordnungsklasse Z 1.1 fällt und 
somit zu erhöhten Kosten führen wird, welche derzeit noch nicht in der Kostenschätzung enthalten 
sind. Des Weiteren wurde ab einer Tiefe zwischen 1,90 m und 2,20 m ein hartes Gestein vorgefun-
den, bei welchem alle 6 Bohrungen wg. fehlendem Bohrfortschritt abgebrochen werden mussten.
Hier ist mit anzumerken, dass das IB-Jung mit einer Aufweitung des Kanals von derzeit DN 400 auf 
DN 600 plant, welche bei einer hydraulischen Berechnung nach neuen Bemessungsgrundlagen 
sowie der Tatsache noch fehlender Bebauungen in der Theresienstraße, Margarethenstraße, Ma-
rienstraße etc. zugrunde liegt. Eine finale Rückmeldung des ZV AMME hierzu liegt der Verwaltung 
derzeit noch nicht vor, wobei diese bisher auch von einer erforderlichen Aufweitung des Hauptka-
nals auf DN 600 ausgehen.
Sofern dies dann ebenfalls bestätigt wird, müsste hier sicherlich in weiten Teilen ein hartes Gestein 
im Baufeld entfernt werden, was derzeit noch nicht in den Schätzkosten in Höhe von ca. 1.170.000 
€ enthalten wäre. 
Des Weiteren ist mit anzumerken, dass bei einer Vergrößerung des Kanals in der Steinhohle auf 
DN 600 hier dann in der Bahnhofstraße ab der Apotheke zukünftig nur ein Kanal gemäß Bestand 
von DN 500 liegen würde, was hydraulisch gesehen eher kritisch zu betrachten ist und hier ggf. 
eine vorgezogene Ertüchtigung des Kanalnetzes in der Bahnhofstraße vor dem Beginn eines Voll-
ausbaus der Steinhohle erfolgen müsste. 
Auch die vorhandenen Einfriedungsmauern der Privateigentümer sind nur mit max. 50 - 60 cm un-
ter den Mauern mit Fundamenten aufgebaut, was sicherlich mit weiteren Sicherungsmaßnahmen 
verbunden ist. Hierzu müsste als nächster Schritt sicherlich noch eine Statische Untersuchung 
dieser Einfriedungsmauern erfolgen, um nähere Aufschlüsse zu Verbauten etc. zu erhalten bzw. 
entsprechend zusätzlich anfallende Kosten ermitteln zu können.
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sowie die Sachverhalts-
darstellungen zur Kenntnis.
5 Berichte des Bürgermeisters
Es liegen keine Berichte des Bürgermeisters vor.
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Nach Abschluss dieses TOPs schließt der Vorsitzende die öffentliche Sitzung und bedankt sich bei 
den anwesenden Ausschussmitgliedern für die Mitarbeit.

Markus Krebs        Hubert Schmitt
Vorsitzender       Schriftführer

Wegen nachträglicher Freigabe erscheinen die Tagesordnungspunkte 1., 2. und 3. 
der heutigen nichtöffentlichen Sitzung auch im öffentlichen Teil der Niederschrift.

1  Wasserleitungs- und Kanalsanierung mit Straßenbau (BA VII) in der Sodentalstraße so-
wie Ausbau des Stichweges Sodentalstraße 81 - 85;

  Auftragserteilung für die Durchführung von Erschütterungsmessungen während der 
Bauzeit aufgrund der vorliegenden Angebote

Beschluss:
Die Firma i-SECON GmbH erhält gemäß der Angebotseinholung bis 14.11.2025 den Auftrag für die 
Durchführung von baubegleitenden Erschütterungsmessungen für den Ausbau der Sodentalstraße 
BA VII sowie den Stichweg Sodentalstraße 83 - 85 zum Angebotspreis in Höhe von 17.421,60 € 
brutto.
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
2 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals; 

Sachstandsbericht unter Berücksichtigung der Begutachtung durch den 
Sachverständigen Till Kugler 
 

Beschluss: 
Die Aussagen des Gutachters Till Kugler zur Neuverlegung des Granitsteinpflasters 
sowie zu den Natursteinmauern auf dem ehemaligen Ibelo-Areal werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Dem Vorhaben zur Freigabe der neu verlegten Granitsteinpflasterung auf einer 
Teilfläche innerhalb der Bauzaunfelder im Bereich vor den beiden Containern, dem 
Hauptzugang der Kirche inkl. einer Verbindung zwischen der Jahnstraße und dem 
Kirchplatz wird zugestimmt. 
 
Von Seiten der Verwaltung und dem Architekten soll hierzu ab sofort eine 
entsprechende Leistungsfeststellung (= keine Abnahme) zwischen der Baufirma und 
dem Markt Sulzbach mit Teilfreigabe des o.g. Bereiches des ehemaligen Ibelo-Areals 
aufgestellt werden, nach welcher dann auch die Unterhaltung, Verkehrssicherung 
sowie das Haftungsrisiko etc. an den Markt Sulzbach übergehen. 
 
Für den Umbau des Wasserspiels soll die Fa. Dillmann einen gestrahlten Granitstein 
im Farbton: G231 und im Format 60 x 60 mm (wie im Nachtragsangebot vorgesehen) 
liefern und verlegen. Das Pflaster soll möglichst behauen (nicht geschnitten) verlegt 
werden. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
3 Straßenunterhalt; 

Asphaltarbeiten in der Theodor-Heuss-Straße - Genehmigung der 
angefallenen Mehrkosten 
 

Beschluss: 
Die Mehrkosten für die Sanierung sämtlicher Schadstellen im Bereich der 
Verlängerung der Theodor-Heuss-Straße mit Kosten von insgesamt 21.046,21 € 
brutto werden zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 

2 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals;
  Sachstandsbericht unter Berücksichtigung der Begutachtung durch den Sachverständi-

gen Till Kugler
Beschluss:
Die Aussagen des Gutachters Till Kugler zur Neuverlegung des Granitsteinpflasters sowie zu den 
Natursteinmauern auf dem ehemaligen Ibelo-Areal werden zur Kenntnis genommen.
Dem Vorhaben zur Freigabe der neu verlegten Granitsteinpflasterung auf einer Teilfläche innerhalb 
der Bauzaunfelder im Bereich vor den beiden Containern, dem Hauptzugang der Kirche inkl. einer 
Verbindung zwischen der Jahnstraße und dem Kirchplatz wird zugestimmt.
Von Seiten der Verwaltung und dem Architekten soll hierzu ab sofort eine entsprechende Leistungs-
feststellung (= keine Abnahme) zwischen der Baufirma und dem Markt Sulzbach mit Teilfreigabe 
des o.g. Bereiches des ehemaligen Ibelo-Areals aufgestellt werden, nach welcher dann auch die 
Unterhaltung, Verkehrssicherung sowie das Haftungsrisiko etc. an den Markt Sulzbach übergehen.
Für den Umbau des Wasserspiels soll die Fa. Dillmann einen gestrahlten Granitstein im Farbton: 
G231 und im Format 60 x 60 mm (wie im Nachtragsangebot vorgesehen) liefern und verlegen. Das 
Pflaster soll möglichst behauen (nicht geschnitten) verlegt werden.
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
2 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals; 

Sachstandsbericht unter Berücksichtigung der Begutachtung durch den 
Sachverständigen Till Kugler 
 

Beschluss: 
Die Aussagen des Gutachters Till Kugler zur Neuverlegung des Granitsteinpflasters 
sowie zu den Natursteinmauern auf dem ehemaligen Ibelo-Areal werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Dem Vorhaben zur Freigabe der neu verlegten Granitsteinpflasterung auf einer 
Teilfläche innerhalb der Bauzaunfelder im Bereich vor den beiden Containern, dem 
Hauptzugang der Kirche inkl. einer Verbindung zwischen der Jahnstraße und dem 
Kirchplatz wird zugestimmt. 
 
Von Seiten der Verwaltung und dem Architekten soll hierzu ab sofort eine 
entsprechende Leistungsfeststellung (= keine Abnahme) zwischen der Baufirma und 
dem Markt Sulzbach mit Teilfreigabe des o.g. Bereiches des ehemaligen Ibelo-Areals 
aufgestellt werden, nach welcher dann auch die Unterhaltung, Verkehrssicherung 
sowie das Haftungsrisiko etc. an den Markt Sulzbach übergehen. 
 
Für den Umbau des Wasserspiels soll die Fa. Dillmann einen gestrahlten Granitstein 
im Farbton: G231 und im Format 60 x 60 mm (wie im Nachtragsangebot vorgesehen) 
liefern und verlegen. Das Pflaster soll möglichst behauen (nicht geschnitten) verlegt 
werden. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
3 Straßenunterhalt; 

Asphaltarbeiten in der Theodor-Heuss-Straße - Genehmigung der 
angefallenen Mehrkosten 
 

Beschluss: 
Die Mehrkosten für die Sanierung sämtlicher Schadstellen im Bereich der 
Verlängerung der Theodor-Heuss-Straße mit Kosten von insgesamt 21.046,21 € 
brutto werden zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen. 

3 Straßenunterhalt;
  Asphaltarbeiten in der Theodor-Heuss-Straße – Genehmigung der angefallenen Mehr-

kosten
Beschluss:
Die Mehrkosten für die Sanierung sämtlicher Schadstellen im Bereich der Verlängerung der Theo-
dor-Heuss-Straße mit Kosten von insgesamt 21.046,21 € brutto werden zur Kenntnis genommen 
und genehmigt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Weitere zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7  Anwesend: 8 
Nein: 1  Persönlich beteiligt:  
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Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten 
in Unterstützungslisten für die Marktgemeinderatswahl

am 08. März 2026
1. �Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die 

Wahlberechtigten ab dem Tag der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Mon-
tag, den 19. Januar 2026  (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und 
Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen.

2. �Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Anlage 11 (zu Nr. 42 GLKrWBek) 
 
 
 

Markt 

Sulzbach a.Main 
 

  

  
 

Bekanntmachung 
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten 

 
für die Marktgemeinderatswahl am 08. März 2026 

 
1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab 

dem Tag der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, den 19. Januar 2026  (48. Tag vor 
dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen. 

 
2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 
 

Nr. des 
Eintragungsraums Anschrift des Eintragungsraums Eintragungszeiten barrierefrei 

ja / nein 

 

 

1 

 

 

 
 
Rathaus,  
Hauptstraße 36,  
63834 Sulzbach a.Main 

Bürgerservicebüro 

Montag-Donnerstag:  08:00 – 16:00 Uhr 
Freitag:                       08:00 – 12:00 Uhr 
 
zusätzlich Mittwoch:  16:00 – 18:00 Uhr 
 
zusätzlich Mittwoch 
14.01.2026:               16:00 – 20:00 Uhr 
 
Samstag 
17.01.2026:              10:00 – 12:00 Uhr 

 

 

ja 

 
 

3. Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberechtigten in jedem Eintragungsraum 
in der Gemeinde oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen. 

 
4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder körperlicher 

Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum 
aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu 
versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. 
Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können unter Angabe von 
Familienname, Vorname und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefonisch) bei der 
Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden. 

 
5. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen. 
 
Datum 
Sulzbach a.Main, 12.12.2025 

 Unterschrift 
gez. Fäth 
Wahlleiter 

   

 

3. �Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberechtigten in jedem 
Eintragungsraum in der Gemeinde oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.

4. �Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder 
körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu 
sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem 
Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung 
vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt 
und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der 
Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können unter Anga-
be von Familienname, Vorname und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich 
(nicht telefonisch) bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die 
Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

5. �Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Datum
Sulzbach a.Main, 12.12.2025	
Unterschrift
gez. Fäth
Wahlleiter
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	  a) �Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes oder Staatsangehörige 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union ist;

	  b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
	  c) �seit mindestens drei Monaten in der Ge-

meinde eine Wohnung hat, die nicht ihre 
Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben sich in der 
Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die 
Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren 
hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit 
dem Wegzug in die Gemeinde zurück-
kehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

4.2 �Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist 
eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GL-
KrWG nicht wählbar ist.

5.	   Aufstellungsversammlungen
5.1  �Alle sich bewerbenden Personen werden 

von einer Partei oder einer Wählergruppe 
in einer Versammlung aufgestellt, die zu 
diesem Zweck für den gesamten Wahl-
kreis einzuberufen ist.

       Diese Aufstellungsversammlung ist
	  a) �eine Versammlung der Anhänger einer 

Partei oder Wählergruppe,
	  b) �eine besondere Versammlung von Dele-

gierten, die von Mitgliedern einer Partei 
oder Wählergruppe für die bevorstehen-
de Aufstellung sich bewerbender Perso-
nen gewählt wurden, oder

	  c) �eine allgemeine Delegiertenversamm-
lung, die nach der Satzung einer Partei 
oder einer Wählergruppe allgemein für 
bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

	   �Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemei-
nen Delegiertenversammlung darf nicht 
früher als zwei Jahre vor dem Monat, in 
dem der Wahltag liegt, von den Mitglie-
dern einer Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der 
Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren.

	  � �Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Aufstellungsversammlung müssen im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis 
wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsver-
sammlung darf nicht früher als 15 Mona-
te vor dem Monat stattfinden, in dem der 
Wahltag liegt.

	   �Die sich bewerbenden Personen werden 
in geheimer Abstimmung gewählt. Jede 
an der Aufstellungsversammlung teilnah-
meberechtigte und anwesende Person ist 
hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für 
die Aufstellung bewerbenden Personen ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen.

5.2  �Ersatzleute, die für den Fall des Ausschei-
dens einer sich bewerbenden Person in 
den Wahlvorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewerbende Per-
sonen aufzustellen.

Anlage 10 (zu § 34 GLKrWO)
Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter 
des Marktes Sulzbach a.Main
Zutreffendes ankreuzen 
oder in Druckbuchstaben ausfüllen	

Bekanntmachung  
über die Aufforderung  

zur Einreichung  
von Wahlvorschlägen 

für die Wahl  
des Marktgemeinderats  

im Markt Sulzbach a.Main  
am 08. März 2026
Durchzuführende Wahl:

1.    �Am Sonntag, dem 08. März 2026, findet 
die Wahl von 20 Marktgemeinderatsmit-
gliedern statt.

2.	   Wahlvorschlagsträger
	�   �Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien 

und von Wählergruppen (Wahlvorschlags-
trägern) eingereicht werden. Der Begriff 
der politischen Partei richtet sich nach 
dem Gesetz über die politischen Parteien 
(Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle 
sonstigen Vereinigungen oder Gruppen 
natürlicher Personen, deren Ziel es ist, 
sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. 
Parteien und Wählergruppen, die verboten 
sind, können keine Wahlvorschläge einrei-
chen.

3.	   �Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

3.1. �Die Wahlvorschlagsträger werden zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen aufge-
fordert. Die Wahlvorschläge können ab 
Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch 
spätestens am Donnerstag, dem 08. Ja-
nuar 2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 
Uhr, der dem Wahlleiter zugesandt oder 
während der allgemeinen Dienststunden 
(Dienstgebäude) im Rathaus, Hauptstraße 
36, 63834 Sulzbach a.Main, Zimmer Nr. 2 
übergeben werden.

       �Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen.

3.2 �Werden mehrere gültige Wahlvorschläge 
eingereicht, findet die Wahl des Marktge-
meinderats nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl, statt.

3.3 �Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvor-
schlag eingereicht, findet die Wahl des 
Marktgemeinderats nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl, statt.

4.	   �Wählbarkeit zum Marktgemeinderats-
mitglied

4.1 �Für das Amt eines Marktgemeinderats-
mitglieds ist jede Person wählbar, die am 
Wahltag
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       �In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvor-
schlag höchstens 20 sich bewerbende Per-
sonen enthalten. Wenn sich bewerbende 
Personen im Wahlvorschlag mehrfach auf-
geführt werden, verringert sich die Zahl der 
sich bewerbenden Personen entsprechend.

       �Sich bewerbende Personen dürfen bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahl-
kreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei 
einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 
benannt werden. 

7.2  �Jeder Wahlvorschlag muss den Namen 
der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei 
denen der Name der Partei oder der Wäh-
lergruppe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort 
ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist.

       �Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort 
eingereicht, gilt der Name des Wahlvor-
schlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die 
Namen sämtlicher daran beteiligter Par-
teien oder Wählergruppen in der im Wahl-
vorschlag genannten Reihenfolge als 
Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber 
getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur 
Bürgermeisterwahl kein oder kein gemein-
sames Kennwort, gelten die Kennworte 
der Wahlvorschläge in alphabetischer Rei-
henfolge als gemeinsames Kennwort.

7.3  �Organisierte Wählergruppen haben einen 
Nachweis über die Organisation vorzule-
gen, wenn sie als organisiert behandelt 
werden sollen.

7.4  �Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte 
Person und ihre Stellvertretung bezeich-
nen, die in der Gemeinde wahlberechtigt 
sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, 
gilt die erste unterzeichnende Person als 
beauftragte Person, die zweite als ihre 
Stellvertretung. Die beauftragte Person ist 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklä-
rung der beauftragten Person.

7.5  �Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe 
sämtlicher sich bewerbender Personen 
in erkennbarer Reihenfolge entsprechend 
der Aufstellung in der Niederschrift über 
die Aufstellungsversammlung nach Fami-
lienname, Vorname, Tag der Geburt, Ge-
schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift 
enthalten.

7.6  Angegeben werden können
	  a) �Geburtsnamen, falls sich die Namens-

führung innerhalb von 2 Jahren vor dem 
Wahltag geändert hat,

5.3  �Mehrere Wahlvorschlagsträger können 
gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. 
Gemeinsame Wahlvorschläge sind in ei-
ner gemeinsamen Versammlung aufzu-
stellen. Die Einzelheiten vereinbaren die 
Wahlvorschlagsträger.

5.4  �Bei Marktgemeinderatswahlen kann die 
Versammlung beschließen, dass sich be-
werbende Personen zweimal oder dreimal 
auf dem Stimmzettel aufgeführt werden 
sollen.

6.	   Niederschriften über die Versammlung
6.1  �Über die Aufstellungsversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Aus der Nieder-
schrift muss ersichtlich sein

	  a) �Die ordnungsgemäße Ladung zur Auf-
stellungsversammlung,

	  b) �Ort und Zeit der Aufstellungsversamm-
lung,

	  c) die Zahl der teilnehmenden Personen,
	  d) �bei einer allgemeinen Delegierten-

versammlung die Erklärung, dass die 
Mehrheit der Delegierten nicht früher als 
zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt 
worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt 
waren,

	  e) �der Verlauf der Aufstellungsversamm-
lung,

	  f) �das Wahlverfahren, nach dem die sich 
bewerbenden Personen gewählt wurden,

	  g) �die Ergebnisse der Wahl der sich bewer-
benden Personen, ihre Reihenfolge und 
ihre etwaige mehrfache Aufführung,

	  h) �auf welche Weise ausgeschiedene sich 
bewerbende Personen ersetzt werden, 
sofern die Aufstellungsversammlung Er-
satzleute aufgestellt hat.

6.2  �Die Niederschrift ist von der die Aufstel-
lungsversammlung leitenden Person und 
zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte Person 
darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. 
Auch sich bewerbende Personen dürfen 
die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie 
an der Versammlung teilgenommen ha-
ben.

6.3  �Der Niederschrift muss eine Anwesen-
heitsliste beigefügt sein, in die sich die-
jenigen Wahlberechtigten mit Namen, 
Anschrift und Unterschrift eingetragen ha-
ben, die an der Versammlung teilgenom-
men haben.

6.4  �Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste 
ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

7	   Inhalt der Wahlvorschläge
7.1  �Bei Marktgemeinderatswahlen darf jeder 

Wahlvorschlag höchstens so viele sich be-
werbende Personen enthalten, wie Markt-
gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
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9.	   Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
9.1  �Wahlvorschläge von neuen Wahlvor-

schlagsträgern müssen nicht nur von zehn 
Wahlberechtigten unterschrieben werden, 
sondern zusätzlich von mindestens 120 
Wahlberechtigten durch Unterschrift in 
Listen, die bei der Gemeinde oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, un-
terstützt werden. Neue Wahlvorschlags-
träger sind Parteien und Wählergruppen, 
die im Marktgemeinderat seit dessen letz-
ter Wahl nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 
90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; 
sie benötigen allerdings dann keine zu-
sätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn sie bei der letzten Landtagswahl 
oder bei der letzten Europawahl mindes-
tens fünf v.H. der im Land insgesamt ab-
gegebenen gültigen Stimmen oder bei der 
letzten Bundestagswahl mindestens fünf 
v.H. der im Land abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeb-
lich sind die vom Landeswahlleiter früher 
als drei Monate vor dem Wahltag bekannt 
gemachten Ergebnisse.

        �Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat seit dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags 
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag ver-
treten waren oder wenn mindestens ei-
ner der beteiligten Wahlvorschlagsträger 
keine zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften benötigt.

9.2  �In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht 
eintragen:

	  a) �die in einem Wahlvorschlag aufgeführ-
ten sich bewerbenden Personen und 
Ersatzleute,

	  b) �Wahlberechtigte, die sich in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben,

	  c) �Wahlberechtigte, die einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet haben.

9.3  �Während der Eintragungszeiten ist in dem 
Gebäude, in dem sich der Eintragungs-
raum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Behinde-
rung oder erhebliche Belästigung der sich 
Eintragenden verboten.

9.4  �Die Zurücknahme gültiger Unterschriften 
ist wirkungslos.

9.5  �Die Einzelheiten über die Eintragungsfris-
ten, die Eintragungsräume, die Öffnungs-
zeiten und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke Personen oder 
Menschen mit körperlicher Behinderung 
werden von der Gemeinde gesondert be-
kannt gemacht.

10.  Zurücknahme von Wahlvorschlägen
       �Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im 

Ganzen ist nur bis zum 08. Januar 2026 

	  b) �kommunale Ehrenämter und im Grund-
gesetz und in der Verfassung vorgese-
hene Ämter, falls diese in den Stimmzet-
tel aufgenommen werden sollen. 

	      �Es sind dies insbesondere: Ehrenamtli-
che erste, zweite oder dritte Bürgermeis-
terin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder 
dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmit-
glied, stellvertretende Landrätin, stellver-
tretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstags-
präsident, stellvertretende Bezirkstags-
präsidentin, stellvertretender Bezirks-
tagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, 
Mitglied des Europäischen Parlaments, 
des Bundestags, des Landtags.

          �Dreifach aufzuführende sich bewerbende   
Personen erscheinen auf dem Stimm-
zettel vor den zweifach aufzuführenden 
und diese vor den übrigen sich bewer-
benden Personen

7.7  �Die sich bewerbende Person muss erklä-
ren, dass sie der Aufnahme ihres Namens 
in den Wahlvorschlag zustimmt und dass 
sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, 
die am selben Tag stattfinden, nur in ei-
nem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine 
mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die 
sich bewerbende Person der dem Wahllei-
ter nach Aufforderung mitzuteilen, welche 
Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie die-
se Mitteilung oder widersprechen sich die 
Mitteilungen, sind die Bewerbungen für 
ungültig zu erklären.

7.8  �Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Marktge-
meinderats  muss, wenn sich die Person 
nicht in der Gemeinde bewerben will, in 
der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre 
Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung 
dieser Gemeinde, bei Personen ohne 
Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, 
enthalten, dass sie nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde 
darf diese Bescheinigung nur einmal aus-
stellen.

       �Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.	   Unterzeichnung der Wahlvorschläge
       �Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahl-

berechtigten unterschrieben sein, die am 
19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 
durch sich bewerbende Personen oder Er-
satzleute eines Wahlvorschlags ist unzu-
lässig. Die Unterschriften auf dem Wahl-
vorschlag müssen eigenhändig geleistet 
werden. Die Unterzeichnenden müssen 
Familienname, Vorname und Anschrift an-
geben und in der Gemeinde wahlberech-
tigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die 
Zurückziehung einzelner Unterschriften, 
der Verlust des Wahlrechts oder der Tod 
eines Unterzeichnenden des Wahlvor-
schlags berührt die Gültigkeit des Wahl-
vorschlags nicht.
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Erster Bürgermeister Markus Krebs zeigte 
sich bei der Finissage dankbar und berührt:
„Diese Ausstellung bereichert unsere örtliche 
Kunstszene auf besondere Weise. Frau Mir-
zaei bringt ihre Kultur, ihre Geschichte und 
ihre starke künstlerische Stimme in unsere Ge-
meinde ein. Wir sind froh und stolz, dass sie 
mit ihrer Familie in Sulzbach angekommen ist.“
Organisiert wurde die Ausstellung von Drittem 
Bürgermeister Norbert Elbert, der damit er-
neut sein großes Engagement für kulturelle 
Vielfalt im Markt Sulzbach unter Beweis stellte. 
Temor Yusufi unterstützte die Veranstaltung 
tatkräftig durch Übersetzung und sein allge-
mein starkes Engagement in der Integrations-
arbeit.
Mit der Finissage endet eine eindrucksvolle 
Ausstellung, die die kulturelle Vielfalt Sulz-
bachs sichtbar macht und gleichzeitig wichtige 
gesellschaftliche Themen in den Fokus rückt. 
Der Markt Sulzbach bedankt sich herzlich bei 
allen Beteiligten und freut sich auf weitere ins-
pirierende Kunstprojekte.

Das Standesamt informiert:
Samstagstrauungen im Jahr 2026
Im Jahr 2026 können Trauungen an folgen-
den Samstagen stattfinden:
Januar 2026:		  17.01.2026
Februar 2026:		  21.02.2026
März 2026:		  21.03.2026
April 2026:		  18.04.2026
Mai 2026:		  16.05.2026
Juni 2026:		  20.06.2026
Juli 2026:			  18.07.2026
August 2026:		  22.08.2026
September 2026:		  19.09.2026
Oktober 2026:		  17.10.2026
November 2026:		  21.11.2026
Dezember 2026:		  19.12.2026
Jeweils um 11:00 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr!
Für Terminvereinbarungen und weitere Aus-
künfte wenden Sie sich gerne an das Standes-
amt Sulzbach a.Main: Standesamt@sulzbach-
main.de, Tel.: 06028 971215
Eine telefonische Terminreservierung ist 
nicht möglich. Bitte sprechen Sie persön-
lich im Standesamt vor bzw. fragen Sie Ihren 
Wunschtermin schriftlich oder per E-Mail an. 
Bei schriftlicher Anfrage sind folgende Anga-
ben erforderlich: Beteiligte Person, Anschrift, 
Staatsangehörigkeit, Familienstand.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eine Terminreservierung keine Ver-
bindliche Zusage für die Eheschließung 
darstellt. Eine Eheschließung kann erst 
dann erfolgen, wenn alle rechtlichen Vor-
aussetzungen erfüllt sind.
Sulzbach a.Main
Ihr Standesamt

(59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zu-
lässig. Über die Zurücknahme von Wahl-
vorschlägen im Ganzen beschließen die 
Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise 
wie über die Aufstellung der Wahlvorschlä-
ge. Die beauftragte Person kann durch 
die Aufstellungsversammlung verpflichtet 
werden, unter bestimmten Voraussetzun-
gen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Datum
Sulzbach a.Main, 12.12.2025
Unterschrift
gez. Fäth, Wahlleiter

Finissage der Ausstellung 
von Masiumeh Mirzaei im  
Haus der Begegnung
Ein starkes Zeichen 
für Vielfalt und Frauenrechte

Am vergangenen Sonntag fand im Haus der 
Begegnung die Finissage der beeindrucken-
den Ausstellung der afghanischen Künstlerin 
Masiumeh Mirzaei statt. Die Werke waren 
bereits während der 26. Sulzbacher Konzert-
woche zu sehen und konnten im Rahmen der 
Pausenbewirtung von zahlreichen Besucherin-
nen und Besuchern betrachtet werden.
Masiumeh Mirzaei ist vor rund sieben Mona-
ten mit ihrer Familie aus Afghanistan geflüchtet 
und hat in Sulzbach ein neues Zuhause gefun-
den. Ihre Kunst ist geprägt vom afghanisch-
persischen Miniaturstil, einer Tradition, die 
sich durch feinste Linien, starke Farben und 
äußerst detailreiche, oft symbolische Dar-
stellungen auszeichnet. 
In diesem Stil setzt Mirzaei sich mit der Rolle 
der Frau, ihren Rechten sowie der Stärkung 
weiblicher Selbstbestimmung auseinander. 
Ihre Werke wirken filigran und zugleich kraftvoll 
– eine Verbindung, die ihre Botschaft eindrück-
lich transportiert.
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1. Klasse von Luise Holthausen
Kurz vor Weihnachten klingelt der Postbote an 
der Tür. Geschenke für Emmi und Luca? Pus-
tekuchen! Das Paket ist für jemand anderen! 
Also machen sich die beiden auf die Suche 
nach der richtigen Empfängerin - schließlich 
steht das große Fest kurz bevor! Schnell fin-
den sie die alte Dame, doch warum sieht sie 
so traurig aus? Emmi und Luca wollen es he-
rausfinden. 
Quelle: www.fischer-sauerlaender.de
Jugendbuch ab 14 Jahren
The Arc, Teil3 von Ben Oliver
Das Ende naht ...Lukas letzte Worte gehen 
in den Jubelrufen der Modifizierten unter. 
Nur einer von ihnen hört genau hin: Chester 
Beckett. Noch während Lukas Leiche wegge-
tragen wird, fasst er einen Entschluss. Er will 
die Wahrheit über Happy herausfinden, will 
wissen, was im Labor im 65. Stock wirklich 
passiert. Doch je tiefer er in das zerstörerische 
System vordringt, desto tödlicher wird die Ge-
fahr – nicht nur für ihn, sondern für die gesamte 
Menschheit. 
www.carlsen.de → Jetzt alle 3 Bände in der 
Bücherei entleihbar!
Thriller
Girls night – nur eine kennt die ganze 
Wahrheit von Claire Douglas
Für ihren Podcast reist die Journalistin Jen-
na nach Stafferbury, dem Schauplatz eines 
20 Jahre alten Cold Case, bei dem drei junge 
Frauen nach einem schweren Unfall spurlos 
verschwanden. Ihre Nachforschungen bringen 
nicht nur sie, sondern auch die einzige Überle-
bende des Unfalls, Olivia, in Gefahr.
Quelle: www.penguin-verlag.de
Online erreichen Sie uns auf verschiedenen 
Wegen:
* �Über die Homepage mit umfangreichen In-

formationen zu unserer Bücherei unter www.
bücherei-sulzbach-main.de,

* �über den Onlinekatalog unter www.bibkat.de/
sulzbach-main, der unser gesamtes Medien-
angebot auflistet und Recherchen ermöglicht,

* �über die Onleihe www.leo-nord.de, die Ihnen 
über 27.000 e-Medien (Bücher, Hörbücher, 
Hörspiele, Zeitschriften) zum Lesen bzw. Hö-
ren auf e-Book-Reader, Tablet, Smartphone 
oder Computer bietet

* �und schließlich über unsere Facebook-Seite 
www.facebook.de/buecherei.sulzbach mit ak-
tuellen Infos zur Bücherei.

Kontakt:
63834 Sulzbach, Hauptstraße 13
(Kirchplatz, gegenüber Eingang Anna-Kirche)
Tel.: 06028 / 2105057 
E-Mail: info@buecherei-sulzbach.de
Öffnungszeiten:
Sonntag		  10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag	   	 09:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag	 16:00 - 19:00 Uhr
(an Feiertagen geschlossen)

Die Verkehrssicherungspflicht 
im Wald
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
muss jeder, der für eine Gefahr verantwortlich 
ist, alle notwendigen und zumutbaren Maßnah-
men treffen, um Schäden anderer möglichst zu 
vermeiden. Von einem Wald können durch-
aus Gefahren ausgehen und die Eigentümer 
können in manchen Fällen auch für eventuell 
entstehende Schäden verantwortlich gemacht 
werden.
Besonderer Sorgfalt bedarf es bei Waldbe-
ständen, die an öffentliche Straßen und Wege 
grenzen. Hier sind regelmäßige Baumkontrol-
len und bei Bedarf Baumpflegemaßnahmen 
nötig, um Schadensersatzansprüche auszu-
schließen.
Eigentümer und Besitzer der an die Wege 
angrenzenden Grundstücke haben dafür zu 
sorgen, dass die Benutzung und der Bestand 
der Wege nicht beeinträchtigt werden. Die vom 
angrenzenden Grundstück in den Weg hinein-
ragende Äste etc. sind von den Eigentümern 
dieser Grundstücke umgehend zu beseitigen.
Weiterhin sind Bäume die von Umsturz gefähr-
det sind (nach Windbruch) umgehend zu be-
seitigen.
Der Markt Sulzbach a. Main bittet alle Wald-
besitzer, ihre Grundstücke auf solche Ge-
fahrenquellen zu kontrollieren. Der Waldweg 
zwischen Dr.-Albert-Hoffa-Straße und Ring-
straße sowie die Zufahrt zum Kapellenweg 
in Richtung Wanderheim Soden wurden dem 
Markt Sulzbach als besonders pflegebedürftig 
gemeldet.
Markt Sulzbach a. Main
Bauamt

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Seit dem 1. Dezember finden Sie im Schau-
fenster der Bücherei unseren „Literarischen 
Adventskalender“ und damit täglich ein neues 
Zitat aus der Welt der Bücher. Schauen Sie 
gern mal vorbei – auch wenn wir keine Öff-
nungszeit haben. Am Sulzbacher Weihnachts-
markt bieten wir zusätzlich noch Sonderöff-
nungszeiten an: Freitag 17.00 - 19.00 Uhr und 
Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr. (ab 14 Uhr Basteln 
mit Kindern). 
Ihr Bücherei-Team
Unsere aktuellen Empfehlungen:
Kinderbuch ab 6 Jahre
Das schönste Weihnachtsgeschenk 
der Welt Leseprofi: 
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RATHAUS (Vermittlung) 06028/9712-0
Telefax Ebene 4 3590

1. Bürgermeister
Stellvertretung

Markus Krebs
Anja Dissler
Norbert Elbert

Zi.-Nr. 17 9712-13

Büro des Bürgermeisters,  
Kulturreferat

Gabriele Liebmann 
Tanja Schmitt Zi.-Nr. 18 9712-12 

9712-21

Geschäftsleitung, Kämmerei
Stellvertretung GL, Kommunaler Klimaschutz

Alexander Limbach
Christina Hartlaub

Zi.-Nr. 19
Zi.-Nr. 20

9712-28
9712-36

EDV / luK Technik Leander Aust Zi.-Nr. 20 9712-31
Auszubildender Max Stahl Zi.-Nr. 20 9712-51

Ebene 1
Bürgerservicebüro
Pässe u. Ausweise, Einwohnermeldeamt, 
Gewerbeamt, Fundamt, An- und Abmeldungen 
von Hunden, Verkauf Abfallsäcke

Melissa Grasser 
Birgit Reuß 
Sabine Bauer

Zi.-Nr.   1
9712-14
9712-26 
9712-29

Standesamt,  Rentenangelegenheiten,  
Wahlamt, Friedhofswesen Michael Fäth Zi.-Nr.   2 9712-15

Ebene 2
Kasse  
Wasser- und Kanalgebühren

Sigrid Elbert 
Silke Weis Zi.-Nr.   6 9712-20 

9712-16
Vermietung von Main-Spessart-Halle/
Bürgerhäuser/Grillplatz, Gaststättenrecht Nina Mörchel Zi.-Nr. 7 9712-27

Personal/Soziales Lorena Twardon Zi.-Nr. 9 9712-37
Finanzverwaltung, EDV Systembetreuung, 
Feuerwehrwesen, Forstverwaltung Felix Berninger Zi.-Nr. 9 9712-19

Grund-, Gewerbe- u. Hundesteuer, Kompostier-
anlage, Schadensfälle

Lara Sommer
Eva Elter

Zi.-Nr.   8
9712-17
9712-24

Jugendarbeit Laura Holeczek Zi.-Nr.   7 9712-40
Ebene 3

Leitung Bauamt Hubert Schmitt Zi.-Nr.   15 9712-25

Bau- und Grundstücksverwaltung  
Straßenverkehrsrecht

Theresa Schäfer 
Birgit Maidhof 
Björn Heck 
Heike Reis

Zi.-Nr. 16
9712-22 
9712-34 
9712-11 
9712-35

BAUHOF / WASSERVERSORGUNG
Betriebsleiter Thomas Stein
Büro: Marion Sauerwein

9704-13 
9704-11

MAIN-SPESSART-HALLE  
Hausmeister Christian Dobler

5880 
0151-70675126

BRAUNWARTHSMÜHLE  
Hausmeister Thomas Bilz

998315 
0171-8024240

HAUS DER BEGEGNUNG  
Hausmeister Josef Schmitt

9793476 
6505

BÜRGERHAUS OT SODEN  
Hausmeister Stefan Till

4813 
8315

BÜRGERHAUS OT DORNAU  
Hausmeisterin Margarethe Pschewieslik

997678 
21313

Gemeindeverwaltung
Bauhof und Bürgerhäuser



24

(alle Angaben ohne Gewähr)
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST:
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist er-
reichbar unter der Rufnummer 116117. Unter 
dieser Rufnummer erreichen Sie den Haus-
besuchsdienst und bekommen Informationen, 
wenn Sie nicht wissen an wen und wohin Sie 
sich wenden sollen. Eine Anmeldung in einer 
der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. Die Öff-
nungszeiten der Bereitschaftspraxen sind:
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Aschaffenburg:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
		                        8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  13:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
			        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
an der Helios Klinik in Erlenbach:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
		                        9:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
		                         18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Main-Spessart in Lohr:
Samstag, Sonntag und Feiertag:   
		                         9:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
		                        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen 
oder Verletzungen bleibt nach wie vor die in-
tegrierte Leitstelle zuständig, erreichbar unter 
der Nummer 112.
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Rufnummern der Ärzte in Sulzbach:
Allgemeinärzte
Dr. med. F. Prentner und
Dr. med. J. Burmeister (ang.)
	 Breiter Weg 18  � Tel. 1533
D. Klement, F. Stoffner, S. Kayser, 
Dr. M. Hock, Mühlbachstr. 2    � Tel. 8091
Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Carmen Blum, Dornauer Weg 17
				              Tel. 123910Zahnärzte
DentalEck Sulzbach Elke Bittner
Bahnhofstr. 43	                             Tel. 5300
Julia Heyde, Breiter Weg 16 A  � Tel. 995055
Frank Zweyrohn und Dr. Katja Zweyrohn, 
Hauptstr. 11	                       Tel./Fax 1543
Tierärzte
Amtl. Fachassistent: Hubert Klimmer, Mömling-
talring 81, 63785 Obernburg, Tel.: 06022/5260 
bzw. 0175/2610575 hubert.klimmer@t-online.de

Allgemeinärzte

Zahnärzte

Tierärzte

Den aktuellen Rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte für den Landkreis Miltenberg erfah-
ren Sie direkt bei Ihrem Haustierarzt.
Rufbereitschaft: An Wochenenden von Freitag 
19 Uhr bis Montag 7 Uhr. An Feiertagen von 
19 Uhr am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden 
Werktages.  Das Landratsamt Miltenberg weist 
darauf hin, dass für die ordentliche Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinen-
probenentnahme in den Gemeinden Niedern-
berg, Leidersbach u. Sulzbach einschl. aller 
Ortsteile der amtliche Tierarzt
Amtl. Fachassistent Hubert Klimmer, 
Mömlingtalring 81, 63785 Obernburg, 
Tel.: 06022 52 60 bzw. 0175 261 05 75
hubert.klimmer@t-online.de
zuständig ist. Ferner wird daran erinnert, dass 
auch bei Hausschlachtungen die Anmeldung 
zur Fleischuntersuchung zwingend vorge-
schrieben ist. Die Schlachttieruntersuchung 
kann bei Hausschlachtungen nur dann un-
terbleiben, wenn das Tier uneingeschränkt 
gesund ist. Bei Hausschlachtungen aus be-
sonderem Anlass (z.B. Notschlachtungen) ist 
dagegen eine Anmeldung zur Schlachttierun-
tersuchung Pflicht.

Notfallfax 
für Hörgeschädigte

Behinderte, Gehörlose und Sprachbehinderte 
können schnelle Hilfe per Notfallfax erfahren. 
Im Ernstfall können Menschen aus dem ge-
nannten Personenkreis ein Fax an die Feuer-
wehr-Einsatzzentrale schicken, die dann sofort 
Schritte zur Hilfe einleitet. Die Notfallfax-Nr. 
lautet: 112 (vorwahlfrei). Das Fax läuft direkt 
über die Notrufleitung in der Feuerwehr-Ein-
satzzentrale beim Amt für Brand- und Katas-
trophenschutz in der Stadt Aschaffenburg auf  
und wird dort entsprechend bearbeitet. 
Das Notfall-Faxformular erhalten Sie im Rat-
haus Sulzbach a. Main, Bürgerservicebüro, 
Zimmer 2. Es kann auch im Internet unter

http://www.landkreis-miltenberg.de/Gesundheit-
Soziales/Notfalldienste/Notfallfax.aspx 

heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Samstag, 13.12., und Sonntag, 14.12.2025:
	 Ingo Haag
	 Dientzenhofer Str. 10, 63924 Kleinheubach
	 Tel.-Nr.: 09371 / 80155
Zahnschmerzen am Wochenende?
www.notdienst-zahn.de

Bereitschaftsdienste
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Rufnummer der Apotheke:
	 Maintal-Apotheke, Inh.: Herr Helge Killinger
	 Bahnhofstr. 14, Telefon 6608
	 www.Maintal-Apo.de
12.12.: Schwanen-Apotheke, Klingenberg
	 Rathausstr. 4, Tel.: 09372 24 40
13.12.: Löwen-Apotheke, Aschaffenburg
	 Geschw.-Scholl-Platz 6, Tel.: 06021 63570
14.12.: Turm-Apotheke, Großwallstadt
	 Hauptstr. 19, Tel.: 06022 227 44
15.12.: Römer-Apotheke, Obernburg
	 Römerstr. 43, Tel.: 06026 4500
16.12.: Linden-Apotheke, Erlenbach
	 Lindenstr. 29, Tel.: 09372 82 28
17.12.: Josef-Apotheke, Leidersbach
	 Hauptstr. 198, Tel.: 06028 53 86
18.12.: Sonnen-Apotheke, Elsenfeld
	 Marienstr. 6, Tel.: 06022 8960
19.12.: Elsava-Apotheke, Elsenfeld
	 Erlenbacher Str. 16, Tel.: 06022 91 00
20.12.: Eichen-Apotheke, Obernburg
	 Eichenweg 1, Tel.: 06026 5700

Geöffnet von 8.00 Uhr früh bis 8.00 Uhr des 
darauffolgenden Tages.

– alle Angaben ohne Gewähr –

Apotheken

Sozialstation
CARITAS-Sozialstation Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778375
TAGESPFLEGE Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778866

Feuerwehr u. Rettungsdienst� 112
Feuerwehr Sulzbach a. Main u. OT Dornau:
1. Kommandant Thomas Schüßler    2399433
2. Kommandant Eric Töpfer	� 0151/70189112
Gerätehaus Sulzbach a. Main              406555
Gerätehaus OT Dornau	                  997681
Feuerwehr OT Soden
1. Kommandant Chr. Sperlich    0170/4359942
2. Kommandant Mario Frank  0151/12791029
Gerätehaus	                                 995095
Rathaus	                                                 9712-0
Bauhof/Werke		                     9704-0

Rettungspunkte Forst

Offene Jugendarbeit

Integrierte Leitstelle		        112

Telefonseelsorge

Kinder- und Jugendtreff
Öffnungszeiten in Sulzbach (Hauptstr. 37)
Montag 14:00 - 18:00 Uhr:
Kindertreff 7 - 12 Jahre
Mittwoch 14:00 - 19:00 Uhr: 
Kreativ- und Mädchentreff ab 8 Jahren
Donnerstag 14:00 - 20:00 Uhr: 
Offener Treff ab 10 Jahren
Öffnungszeiten in Soden (Sodentalstr. 122)
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr: 
Kindertreff 7-12 Jahre
Freitag 14:00 - 20:00 Uhr: 
Offener Treff ab 10 Jahre
Ich freue mich über euer Kommen, eure Laura

Bereitschaftsdienst 
bei Störungen
Stromversorgung Bayernwerk		
		                                    0941/28003366

Außerhalb der Dienstzeit
Trinkwasserversorgung (AMME)
		                                     0160/96314460
Abwasserentsorgung (AMME)
		                                        0160/96314441
Gasversorgung	                      0180/2192081

Umwelt-Ecke

Abfuhrtermine Sulzbach a. Main mit den 
Ortsteilen Soden und Dornau
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um 6 Uhr be-
reitgestellt sein. Sollten die Mülltonnen etc. nicht 
abgefahren werden, bitte die Angelegenheit 
per E-Mail (zag@lra-mil.de) oder telefonisch 
mit dem Landratsamt (Servicestelle Abfallwirt-
schaft, Tel. 0800/0412412) klären.
Bei der Abfuhr der gelben Säcke ist die Firma 
REMONDIS GmbH (Tel.: 0800 1223255) zu-
ständig.
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Müllabfuhr
Manchmal parken Fahrzeuge so, dass die 
Müllfahrzeuge nur schwer oder überhaupt
nicht mehr durchfahren können. Bitte parken 
Sie vorausschauend, um eine problemlose Ab-
fuhr zu ermöglichen.
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Das Einwerfen von Altglas ist nur werktags von 
7.00 bis 20.00 Uhr erlaubt. Sonn- und Feier-
tage sowie die Nachtruhe von 22.00 bis 6.00 
Uhr sind überall gesetzlich geschützt.
Wenn Sie mit dem Auto kommen, parken Sie bit-
te so, dass der Verkehr nicht behindert wird. Bit-
te werfen Sie die Flaschen so ein, dass um den 
Container herum keine Scherben entstehen, 
und nehmen Sie die Kartons o.ä. wieder mit. 
Bitte beachten Sie, dass u.a. Flach- und Blei-
glas, feuerfestes Glas, Glühbirnen und Spiegel 
nicht in die Altglascontainer gehören.
Nähere Informationen unter 
www.was-passt-ins-altglas.de 
Die Benutzung von Glascontainern während 
der gesetzlichen Ruhezeiten kann als Ord-
nungswidrigkeit verfolgt werden. Wer nach-
weislich sein Altglas während dieser Zeiten 
in einen Container wirft, kann in drastischen 
Fällen mit einem Bußgeld von bis zu 500,00 € 
bestraft werden.
BRK-Altkleidercontainer
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Klei-
dung, Schuhe und Heimtextilien nur in ver-
schlossenen, dafür vorgesehenen oder 
reißfesten Säcken einwerfen. Idealerweise 
verwenden Sie die kostenfreien Sammelsäcke 
des Roten-Kreuzes (erhältlich im Rathaus).  
Die Säcke bitte nicht zu schwer beladen und 
fest verschließen, denn die Container werden 
per Hand geleert.
Standort Elektrokleingerätecontainer
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Öffnungszeiten Kompostieranlage 
Mittwochs   16.00 - 18.00 Uhr (April - Oktober)
Freitags 	    14.00 - 18.00 Uhr
Samstags   10.00 - 16.00 Uhr
Müllumladestation Erlenbach:
Südstraße 2, 63906 Erlenbach a.Main
Die Müllumladestation Erlenbach ist zu den 
bekannten Öffnungszeiten für gewerbliche 
Anlieferungen geöffnet.
Für private Anlieferungen ist eine Voran-
meldung erforderlich.
Öffnungszeiten (April bis Oktober):
Montag, Mittwoch, Donnerstag:   8 - 16 Uhr,
Dienstag: 		        8 - 12 Uhr
Freitag: 			         8 - 18 Uhr
Samstag: 		        8 - 13 Uhr
Dienstag und Donnerstag können keine 
Problemabfälle angenommen werden!
Öffnungszeiten (November bis März):
Montag - Freitag: 		       8 - 16 Uhr
Samstag: 		       8 - 13 Uhr
Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link:
https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-mil-
tenberg. Sie benötigen für die Anmeldung Ihre 
aktuelle Objektnummer. Nach erfolgreicher 
Anmeldung wird eine Terminbestätigung ver-
sandt, welche bitte bei der Anlieferung mitge-
bracht und abgegeben wird. 
Diese Anmeldebestätigung ersetzt den bisheri-
gen Anlieferschein. 

Samstag, 20.12.2025 
Braune Biotonne und Blaue Papiertonne
Dienstag, 30.12.2025 
Graue Restmülltonne
Öffnungszeiten Kompostieranlage:
Januar: 
Samstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Februar bis Oktober: 
Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr – Samstag von 
10.00 bis 16.00 Uhr (April bis Oktober zusätz-
lich mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr)
November: 
Freitag, von 14.00 bis 17.00 Uhr -
Samstag, von 10.00 bis 16.00 Uhr
Dezember: 
Samstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Winterpause: 
ab 21.12.2025 bis einschließlich 09.01.2026
Problemabfall 2025:
Sammelbox Energiesparlampen/Tonerbehälter
im Rathaus – Ebene 1.
Batteriesammelbehälter
Sulzbach a. Main
Hintere Dorfstr./Rathaus – 
neben Glascontainer
Herigoyen-Volksschule – 
neben Fahrradständer
Dornau
Neuer Parkplatz an der Bushaltestelle.
Soden
BH Soden – neben Glascontainer.
Altholz-, Altschrott-, Elektronikschrott-, 
Sperrmüllabholung
Anmeldung der Abholung:
-	 Angabe der Objektnummer zwingend 
	 erforderlich
-	 Telefonisch während der Servicezeiten des 	
	 Landratsamtes: 0800 0412412
-	 Online rund um die Uhr: 
	� www.landkreis-miltenberg.de unter der Rub-

rik „Energie, Natur & Umwelt, Abfallwirtschaft“
-	 Per Postkarte: erhältlich auf der Gemeinde-	
	 verwaltung (Bürgerservicebüro)
Die Anmeldung von Sperrmüll-Express ist ge-
gen Extragebühr möglich und erfolgt innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Eingang der Gebühr.
Standorte Glascontainer
Hintere Dorfstraße - Rathaus
Schafbrücke
Grill- und Festplatz
Industriestraße
Main-Spessart-Halle - Kurmainzer Ring
Blumenstraße
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Bürgerhaus OT Dornau
Bürgerhaus OT Soden 
Festplatz OT Soden
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Sollte eine Online-Anmeldung mangels EDV-
Ausstattung nicht möglich sein, ist eine tele-
fonische Anmeldung in der Zeit von Montag 
bis Freitag, 8 bis 12 Uhr unter 09371 50 13 92 
möglich. 
Für private Anlieferungen ist eine 
Voranmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 
https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-mil-
tenberg. Sie benötigen für die Anmeldung  Ihre 
aktuelle Objektnummer.  Nach erfolgreicher An-
meldung wird eine Terminbestätigung versandt, 
welche bitte bei der Anlieferung mitgebracht und 
abgegeben wird. Diese Anmeldebestätigung er-
setzt den bisherigen Anlieferschein. Sollte eine 
Online-Anmeldung mangels EDV-Ausstattung 
nicht möglich sein, ist eine tel. Anmeldung in 
der Zeit von Montag - Freitag, 8 bis 12 Uhr un-
ter 09371 501-392 möglich. 
An-, Ab- und Ummeldungen Mülltonnen 
oder Container
Landratsamt Miltenberg Tel.-Nr. 09371/501-
260, -261, -262, -263, -373, -381
Allgemeine Fragen zur Abfallentsorgung:
Rufen Sie an: Tel.: 09371 501 380, -384, - 385
E-Mail abfallwirtschaft@lra-mil.de
Vieles können Sie über die Abfall-App des 
landratsamtes Miltenberg erledigen:
Umweltbeauftragte:
Fr. Johanna Leisner + Hr. Patrick Komorowski
umweltbeauftragte@sulzbach-main.de
Trinkwasserqualität
Gesamthärte (dH) = 9,2
Härtebereich (Waschmittelgesetz) = mittel

Seniorenbeirat

Schreck Andrea, 1. Vorsitzende	          
	 Tel. 406160; 0170/5442599 �
	 andrea.schreck-seniorenbeirat@t-online.de
Rothmann Brigitta, 2. Vorsitzende	              
	 Tel. 9769714; 0172/2527383 �
	 brigitta.rothmann@arcor.de
Weitz Ursula, Schriftführerin, Tel. 6858      

Mitglieder des Seniorenbeirates:              
Schadt Dagmar	 Mönnicke, Dieter    
Tel. 9793477	 Tel. 0175/5621836
Geis, Gudrun	 Mayer, Helmut
Tel. 0160/4217550	 Tel. 7913
Spielmann, Irene	 Ludwig, Nicole
Tel. 4694	 Tel. 2380202
Seniorenbegegnung, Tel. 9793477�
Seniorenbeauftragte:
Hansl Artur	 Heß Alexander
Sommer Alfred	 Schreck, Andrea

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag von 14:00 bis 16:30 
Uhr. Bitte nur nach vorheriger Anmeldung.

Seniorenbegegnung

Herbstlaub
Spessartstraße 4, 
Tel.: 06028/9793477
E-Mail: sb-sulzbach@web.de

Telefonische Beratung, auf Wunsch auch bei 
Ihnen zu Hause – kostenlos und vertraulich.
Harald Wengerter, 
Tel. 0171/3 43 51 38, E-Mail: wengh@gmx.de

Seniorenberatung
Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 
bürokratischer Probleme, z.B. bei Fragen zur 
Pflege, Förderungsmöglichkeiten, Anträge und 
Fragebögen, Versicherungen, Banken, Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfügung, Vererben 
und Schenkung, Betrug an Senioren u.v.m.

St. Johanniszweigverein 
Sulzbach e.V.

1. Vorsitzender: 	 Günter Goldhammer
2. Vorsitzender:	 Markus Krebs

Kontakt Verwaltung 
verwaltung@johanniszweigverein-sulzbach.de
Telefon: 06028 239 91 78
St. Johanniszweigverein Sulzbach e.V. 
An der Geeb 11 + 12
63834 Sulzbach am Main 
Haus für Kinder (An der Geeb 11 + 12) 
Julia Weber
julia.weber@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.hausfuerkinder-sulzbach.de
Telefon: 06028 99 69 94 

Kita Sonnenhügel 
(Am Sportplatz 3) 
Annika Heidrich 
annika.heidrich@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.sonnenhuegel-sulzbach.de 
Telefon: 06028 219 33 50 
Kita Pusteblume 
(Sodentalstr. 92) 
Sabine Schnabel
sabine.schnabel@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.pusteblume-soden.de 
Telefon: 06028 68 39 
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Herigoyen-Volksschule Sulzbach 
Grund- und Mittelschule

Rektorin: Frau Katja Kuhn
Konrektorin: Frau Manuela Dittrich
Verwaltungsangestellte: Frau Cordula Hornung
Hausmeister: Herr Christian Dobler
Herigoyen Grund- und Mittelschule
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach a. Main
Tel. 06028-6488   Fax: 06028-994562
E-Mail: verwaltung@schule-sulzbach.de
Homepage: www.schule-sulzbach.de 
OFFENE GANZTAGESSCHULE (OGS)
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach a. Main
Telefon: 06028-9918281, Fax: 06028-9996231
E-Mail: verwaltung@fhvs.info 
Homepage: www.fhvs.info
Leitung: Matthias Englert
E-Mail: englert@fhvs.info
Stellvertretende Leitung: Khiar Mahfoudh
E-Mail: mahfoudh@fhvs.info
Verwaltung: Christiane Krause 
E-Mail: krause@fhvs.info
Anmeldung erforderlich 
bei folgenden Öffnungszeiten:
Montag - Freitag	�  07:00 Uhr - 08:00 Uhr
� kostenpflichtig
Montag - Donnerstag � 11:25 Uhr - 16:00 Uhr 
(Spätbetreuung bis 17:00 Uhr) � kostenfrei
Freitag 11:25 Uhr - 15:00 Uhr� kostenpflichtig
Ferienbetreuung	�  siehe Homepage

Träger der OGS:
FÖRDERVEREIN DER HERIGOYEN
VOLKSSCHULE E. V.
Lindenstraße 3, 63834 Sulzbach a. Main
1. Vorsitzende  Sabine Lemke
2. Vorsitzende  Christiane Krause
Tel.: 06028-9918281, Fax.: 06028-9996231
E-Mail: lemke@fhvs.info
Homepage: www.fhvs.info

15. - 18.12.2025
Mo: �Gnocchi mit Rahmsoße u. Bauernsalat, 

Schokojoghurt
Di:  �Tomatensuppe, Quark-Grießauflauf mit 

Apfelmus 
Mi:  Hühnerfrikassee mit Reis, Eis 
Do: �Geflügelschinkennudeln mit Sahnesoße u. 

Eisbergsalat, Milchreis mit Zimt + Zucker

Schulleiterin: Eva Schröner
stellvertretende Schulleiterin: Barbara Sauer
Sekretariat: Alwine Seider
Montessori Förderverein 
Aschaffenburg-Miltenberg e.V.
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a.Main
Telefon: 06028-995194
hallo@montessorischule-aschaffenburg.de
www.montessorischule-aschaffenburg.de 
OFFENE GANZTAGESSCHULE
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a. Main
E-Mail: 
Nicole.Stoehr@montessorischule-aschaffenburg.de

Staudenweg 31
63849 Leidersbach
Telefon: 06028/7431
Telefax: 06028/995530
E-Mail: sekretariat@vs-leidersbach.de

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach

Montessorischule

Private Montessorischule Soden
 Grund- und Sekundarschule

Beratungsstellen
DORFHELFERINNENSTATION
	 MR Untermain e.V. 
	 Gerlinde Kampfmann
	 Kalmusstraße 4
	 63825 Schöllkrippen
	 06024/1083, Mr-Untermain@t-online.de

___________

Immer mehr Menschen, auch Kinder und Ju-
gendliche, brauchen Rat und Hilfe bei Fragen 
der Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegever-
sicherung sowie der Sozialhilfe. Es ist schwer, 
bei einem Antrag, wofür auch immer, heute Er-
folg zu haben, aber noch schwerer, bei einem 
Widerspruch gegen einen ablehnenden Be-
scheid. Daher sollte man frühzeitig beim VdK 
um Unterstützung bitten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die 
VdK-Kreisgeschäftsstelle, Tel. 09371/914310

Sozialverband VdKSozialverband VdK

ALZHEIMER – DEMENZ
Kostenlose Beratungsstelle
für pflegende Angehörige:

Seniorenresidenz Wörth: 09372/982-0 
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Beratungsstelle für Senioren 
und pflegende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/6694920
Sprechzeiten: dienstags 15 - 17 Uhr und don-
nerstags 9 - 11 Uhr
Bahnstr. 22, Erlenbach, Tel. 09372/9400075
Sprechzeit: mittwochs 9 - 12 Uhr
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de
www.seniorenberatung-mil.de___________

Beratungsangebot
der Deutschen Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung berät Sie 
kostenfrei bei Fragen zur Kontenklärung, Re-
habilitation, Rente sowie zur Altersvorsorge.
Die Beratungen erfolgen vorwiegend telefo-
nisch unter 06021/35200.
Umfangreichere Anliegen werden im Rahmen 
einer Präsenzberatung vor Ort in Ihrer Aus-
kunfts- und Beratungsstelle Aschaffenburg 
oder über eine Videoberatung geklärt.
Einen Videoberatungstermin können Sie di-
rekt unter 0921 607-2111 vereinbaren.
Zusätzlich bietet die Rentenversicherung in 
Miltenberg immer montags von 8.30 - 12.00 
Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr Sprechtage an.
Für eine Beratung ist zwingend eine Terminver-
einbarung per Mail an buergerservice@lra-mil.
de oder telefonisch unter 09371/501- 0 (Bürger-
service Landratsamt Miltenberg) erforderlich. 
Rentenanträge können nicht aufgenommen 
werden. Bitte halten Sie bei jeglicher Kontakt-
aufnahme Ihre Versicherungsnummer bereit.
Zum Beratungstermin auf dem Sprechtag in 
Miltenberg bringen Sie bitte einen gültigen Per-
sonalausweis/Reisepass, die letzte Rentenaus-
kunft sowie ggfls. zugrundeliegenden Schrift-
verkehr mit. Bei Auskunft für einen Dritten wird 
eine Vollmacht benötigt.

___________

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
und Lebenskrisen in Miltenberg
Sozialpsychiatrischer Dienst
der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/80325
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 – 15 Uhr
E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de
Tageszentrum für seelische Gesundheit 
und Artrio-Hofcafé
Bischoffstr. 6, Miltenberg, Tel. 09371-660188
E-Mail:
tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de
Betreutes Wohnen
Bischoffstr. 8, Miltenberg, Tel. 09371-668400
Selbsthilfe bei Depressionen e.V.
Hilfe zur Selbsthilfe in Gesprächen
bei seelischen Problemen, Depressionen,
Panik, Ängsten, Burnout, psychosomatischen
Beschwerden und Erkrankungen.

Kontakt zu unseren Gruppen: Tel. 06021-23626
Wermbachstr. 13 (Eingang Freihofsgasse) in AB
Mo. - Do. 9.30 - 12.30 Uhr + Mi. 13.30 - 16.00 Uhr
www.redenundhandeln.de

___________

Krisennetzwerk Unterfranken
Schnelle, qualifizierte Hilfe bei psychischen 
Notsituationen unter der gebührenfreien Tele-
fonnummer 0800/6553000. Ein Angebot des 
Bezirks Unterfranken im Rahmen der Krisen-
dienste Bayern www.krisendienste.bayern

___________

Anlauf- und Beratungsstellen für Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung 
•	 EUTB Miltenberg 
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung 
Luitpoldstraße 1, 63897 Miltenberg, 
Telefon: 09371 9493487, 
E-Mail: eutb@awo-unterfranken.de
www.teilhabeberatung.de 
Die Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB®) unterstützt in allen Fragen zur 
Rehabilitation und Teilhabe Menschen mit (dro-
hender) Beeinträchtigung oder Angehörige auf 
Augenhöhe unverbindlich und kostenfrei.
•	 Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V., 	
	 Offene Hilfen
Marienstr. 21, Elsenfeld, 06022 26402-14, 
E-Mail: offene-hilfen@lebenshilfe-miltenberg.de
www.lebenshilfe-miltenberg.de
Die Offenen Hilfen organisieren Freizeitange-
bote für Menschen mit Behinderungen in allen 
Altersgruppen. Es gibt Sportgruppen, Tages-
ausflüge und Urlaubsreisen. Im Beratungs-
dienst können Menschen mit Behinderungen 
zu sozialrechtlichen Themen beraten werden.
•	 Inklusionsberatungsstelle Schule
Sprechstunde: Donnerstag 9 bis 12 Uhr, 
Telefon: 09371 501-567 oder 0152 24846922, 
E-Mail: inklusion@lra-mil.de
www.schulamt-miltenberg.de
Eltern, Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, 
Lehrpersonal und weitere Personen erhalten 
hier ein ergänzendes unabhängiges Angebot 
zu anderen Beratungs- und Fördereinrich-
tungen über optimale Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten unterschiedlicher Förderbe-
darfe, über Inklusion an Schulen, schulische 
Fördermöglichkeiten, Einschulung und rele-
vante rechtliche Aspekte.
Ehrenamtlicher Versichertenberater 
für den Landkreis Miltenberg
Dieter Roth, ehrenamtlicher Versichertenberater
Deutsche Rentenversicherung Bund
Tel. 0160 94 63 19 73, ed.roth@medionmail.com
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Kreuzbund e.V.
Selbsthilfe und Helfergemeinschaft 
für Suchtkranke u. deren Angehörige.
Die Kreuzbundgruppe Elsenfeld bietet für Alko-
hol- u. Medikamentenabhängige/-gefährdete 
u. deren Angehörige Gruppengespräche an.
Wann? 
Donnerstag von 19.30 bis 21.00 Uhr 
Wo?
im Caritas-Centrum, 
Hofstetterstr. 1 - 3, 63820 Elsenfeld
Kontakt-Telefon: 
0162 947 91 92
E-Mail: 
gruppe-elsenfeld@kreuzbund-wuerzburg.de

Postagentur
Öffnungszeiten 
Mo - Sa: 	   09:30 - 12:30 Uhr 
Mo, Di:	    14:00 - 17:00 Uhr
Fr:		    14:00 - 18:00 Uhr

Kath. Kirchennachrichten
für Sulzbach, Soden und Dornau

https://elsenfeld.bistum-wuerzburg.de/ 
	 gemeinden/pg-st-christophorus/
Pfarrbüro Sulzbach, Tel. 06028 / 991290
pfarrbuero@pg-sulzbach.de
Öffnungszeiten: 
	 Montag	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 17.00 - 18.30 Uhr
Seelsorger:
Pfr. Arkadius Kycia
(arkadius.kycia@bistum-wuerzburg.de)
Diakon (nebenamtlich) Karl-Heinz Klameth 
(Karl-Heinz-Klameth@online.de)
Außerhalb der Öffnungszeiten sprechen Sie 
bitte auf das Band des Pfarrbüros.
Dieses wird regelmäßig abgehört.

Gottesdienstordnung
der Pfarreiengemeinschaft

St. Christophorus für die Zeit von
Samstag, 13.12. bis Sonntag, 21.12.2025

Samstag, 13.12.
3. Adventssonntag (Gaudete)
18:30 Dornau Messfeier
	 f. Roman u. Elvira Hirsch
	 f. Irene u. Eberhard Schüßler
Sonntag, 14.12.
10:00 Sulzbach Messfeier mit Aussendung 
	 des Friedenslichtes aus Bethlehem
	 f. Elfriede u. Hermann Hartlaub u. Angeh.
	 f. Gertrud u. Willibald Schneider,Christa u. 
	 Klaus Ulrich u. Sr. Claudia Schneider (Legat)
	 f. Gerda Schüßler, Eltern u. Schwiegerelt.
	 f. Lucja u. Józef Zimnowoda u. verst. Angeh.
	 f. Anna u. Jan Rymarczyk u. verst. Angeh.
	 f. Richard Schüßler a. Jahrtg., Irene Schüßler 
	 u. Angeh.
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	 f. Arnold Schmitt (3. Seelenamt)
	 f. Magdalena u. Theodor Schmitt u. 
	 Melita Schmitt
	 f. Elfrieda Bäcker (Legat)
	 f. Erhard Seitz a. Jahrtg, Berta Seitz u. 
	 Tochter Elisabeth Seitz
	 f. Gerhard Knopp u. verst. Angeh.
	 f. Berta u. Ferdinand Becker u. Angeh.
	 f. Christa u. Werner Ballweg
17:00 Sulzbach vorweihnachtliche Abend-
	 musik (St. Anna)
17:00 Soden Kirchenkonzert der Sodenthaler 
	 Musikanten

Die letzte Rorate in der Adventszeit feiern wir 
am Do. 18.12. um 6.00 Uhr in Dornau. Im An-
schluss an die Messfeier wird ein Frühstück im 
Bürgerhaus angeboten.
Gottesdienstbestellungen 2025
Letzter Annahmetermin für Intentionen 2025 ist 
am Montag, 15.12.25 (gerne auch telefonisch 
oder per Email). Bestellungen, die zu einem 
späteren Zeitpunkt eintreffen, können nicht 
mehr notiert und verlesen werden. Wir bitten 
um Beachtung. Vielen Dank. 
Adventsfenster-Aktion 2025
Die nächsten Fenster öffnen sich am:
Fr., 12. 12., Heimat- und Geschichtsverein,
	 hinter dem Rathaus, Treffen um 17 Uhr
Sa., 13. 12., Familie Bachmann,
	 Sodentalstr. 118, Soden
So., 14. 12., Familie Emmerich,
	 Mühlweg 33, Impuls um 17.30 Uhr
Mo., 15. 12., Seniorenzentrum Novita und 
	 Haus f. Kinder, Hauptstr. 38, Impuls um 17 Uhr
Di., 16. 12., Familie Pfennig (Kiki),
	 Dornauer Weg 16
Mi., 17. 12., Bürgertreff Soden,
	 am Dorfplatz, Soden, Impuls um 17 Uhr
Do., 18. 12., Dornauer Firm-Mädels,
	 Sakristei St. Wendelin, Dornau
Fr., 19. 12., Minis, Grüner Punkt,
	 Impuls um 18 Uhr
Sa., 20. 12., Evangelische Gemeinde,
	 Jahnstr. 16, Impuls um 17 Uhr
So., 21. 12., Familie Adelmann (Kiki),
	 Danziger Str. 6, Impuls um 17.30 Uhr
Gerne können Sie die Adventsfenster bei ei-
nem abendlichen Spaziergang anschauen. Sie 
leuchten ab dem angegebenen Tag bis Weih-
nachten. Auch zu den gemeinsamen Treffen 
sind alle herzlich eingeladen.
Friedenslichtaktion 2025
Unter dem Motto „Ein Funke Mut“ setzt die Ak-
tion „Friedenslicht aus Bethlehem“ auch in die-
sem Jahr ein leuchtendes Zeichen weltweiter 
Verbundenheit. Wir teilen das Friedenslicht in 
unseren Gemeinden
am Sonntag, 14.12. um 10:00 Uhr
	 im Sonntagsgottesdienst in Sulzbach,
am Mittwoch, 17.12. um 17:00 Uhr
	 am Bürgertreff in Soden.

10:00 Soden Wort-Gottes-Feier
	 f. Werner Martin u. Angeh.
	 f. Erwin u. Hedwig Heßler u. verst. Angeh.
	 f. Josef u. Elfriede Kirchgäßner u. verst. 
	 Angeh.
	 f. Heinrich u. Elisabeth Kempf u. verst. Angeh.
	 f. Willi Stürmer u. verst. Angeh.
	 f. Gertrud Till a. Jahrtg., Josef Till, Eltern u. 
	 Geschwister
	 f. Heidi u. Raimund Ripp
	 f. Alois, Adelheid u. Karl Keller u. Angeh.
	 f. Josef u. Maria Keller u. Angeh.
	 f. Karl u. Emilie Schmitt u. Angeh.
	 f. Hildegunde Mösch Reus a. Jahrtg.,
	 Elmar Reus u. Jürgen Meyerhöfer
Dienstag 16.12.
17:30 Soden 2. Familientreffen
	 der Kommunionfamilien aus Soden und
	 Dornau
18:00 Sulzbach Rosenkranz
18:30 Sulzbach Messfeier
	 f. Hannelore Stasunik (3. Seelenamt)
	 f. Hermine, Heinrich u. Winfried Christ, 
	 Fam. Burger u. Knechtl
	 f. Katharina und Berthold Kempf
	 f. Christoph und Dieter Martin
	 f. Annel und Josef Mader
	 f. Irmgard und Kurt Moos
	 f. Elisabeth und Eduard Amrhein
	 f. Hedwig und Wilfried Amrhein
Mittwoch, 17.12.
17:00 Soden Friedenslicht von Bethlehem im 
	 Bürgertreff Soden
18:00 Soden Rosenkranz
18:30 Soden Messfeier
	 f. Wilma u. Heinrich Klinner, Josef Anton u. 
	 Elisabeth Hefter
Donnerstag, 18.12.
6:00 Dornau Rorate mit anschl. Frühstück
14:00 Sulzbach Urnenbeisetzung
	 von Waldemar Sommer
Freitag, 19.12.
10:30 Sulzbach Messfeier im Novita
	 Seniorenzentrum
14:00 Sulzbach Urnenbeisetzung von Mira 
	 Pelzer
14:45 Sulzbach Adventsandacht m. Friedenslicht
	 von Bethlehem in der Caritas-Tagespflege
Samstag, 20.12.
4. Adventssonntag
18:30 Soden Messfeier
	 f. Judith Friedrich (3. Seelenamt)
	 f. Hermann Friedrich, Franziska u.
	 Paul Burger u. Eltern
	 f. Franz Heßler u. Karin Evans
	 f. verst. d. Fam. Heßler u. Kempf
	 f. Maria u. Karl Chaloupka u. Angeh.
	 f. Agnes u. Alois Heßler u. Angeh.
	 f. Harald Seitz a. Jahrtg., Gerda u. 
	 Fridolin Neuberger, Marianne u. Leo Seitz
Sonntag, 21.12.
10:00 Sulzbach Messfeier
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E-Mail: Pfarramt.Hofstetten@elkb.de 
Internet: www.hofstetten-evangelisch.de 
Bankverbindung:
Raiffeisen-Volksbank Miltenberg,
Niederlassung der Vereinigte Volksbank
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE 16 5086 3513 0004 8596 18
BIC: GENODE51MIC 
Bürozeiten: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 		
		�   jeweils 008.30 – 11.00 Uhr

*******************
Offene Kirche
Unsere Kirche ist in der Winterzeit jeden Sonn-
tag von 9.30 – 17.00 Uhr zum stillen Gebet 
geöffnet. Gerne dürfen Sie einen Text in unser 
Gästebuch (im Durchgang zur Taufkapelle) 
eintragen (vorzugsweise mit eigenem Stift). In 
der Kirche finden Sie auch Informationsmateri-
al zu verschiedenen Themen. Dieses darf ger-
ne mitgenommen werden.  Auch unseren aktu-
ellen Gemeindebrief finden Sie in der Kirche in 
Hofstetten ausliegen. Bedienen Sie sich gerne 
und nehmen Sie auch noch ein Exemplar für 
Interessierte mit.

*******************
Hier finden Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene Hilfe in Krisensituationen und 
Seelischen Notlagen“
Telefonseelsorge
(24 Stunden erreichbar, 7 Tage die Woche):
Evangelisch: 0800 1110111,
Katholisch:  0800 111 0 222
Gemeinsam: 116 123 oder Telefonseelsorge.de
Nummer gegen Kummer:
(auch Onlineberatung)
Nummer gegen Kummer für Kinder und Ju-
gendliche: 116 111 (Montag bis Samstag 14.00 
- 20.00 Uhr) und Nummer gegen Kummer für 
Eltern: 0800 - 111 0 550 (Montag bis Freitag 
9.00 – 17.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 
19.00 Uhr); Onlineberatung unter: nummerge-
genkummer.de/online-beratung

*******************
Bitte beachten Sie die allgemeinen
Hinweise zu unseren Gottesdiensten:
–	Selbstverständlich sind auch katholische 

Christen, die mit uns feiern möchten herzlich 
willkommen!

–	Bitte bringen Sie, wenn vorhanden, ein eige-
nes Gesangbuch mit.

–	Abendmahl feiern wir nur an besonderen 
(Feier-)Tagen.

–	Wir sammeln mit dem Klingelbeutel vor der 
Predigt. Dabei hören wir Orgelmusik. Die 
Gaben im Klingelbeutel werden in der Regel 
für die Aufgaben der eigenen Gemeinde ver-
wendet.

Wir freuen uns, wenn Sie auf unserer Home-
page www.hofstetten-evangelisch.de vor-
beischauen. Dort stellen wir nach wie vor Infos, 
Bilder, Texte und kreative Ideen für Gebete und 
Gottesdienste, insbesondere auch für Kinder 
online.

Ab Freitag, 12.12. kann das Friedenslicht in 
den Kirchen in St. Anna, St. Maria Magdalena 
und St. Wendelin abgeholt werden.
PrayStation – kleine Auszeit gefällig?
Auch in diesem Jahr ist die St. Margareta Kir-
che während des Weihnachtsmarktes (11. - 
14. Dez) geöffnet. Ein Rundgang zum Thema 
„Wege“ lädt zum Entdecken, Nachdenken und 
Verweilen ein.
Herzliche Einladung  zur vorweihnachtli-
chen Abendmusik am 4. Adventssonntag 
um 17.00 in der St. Anna-Kirche.
Wie schon in den vergangenen Jahren ver-
anstaltet die Pfarrei Sulzbach wieder am 4. 
Adventssonntag unter dem Motto „Macht die 
Tore weit, öffnet eure Herzen“ eine besinnliche 
Feierstunde. Mitwirkende sind in diesem Jahr: 
Katrin Penz(Cello), das Gitarrenduo aus Roß-
bach, ein Horntrio, die neuformierte Ministran-
tenband „Voice of Hope“, Esperanza & Friends.
Gemeinsame Lieder und meditative Texte er-
gänzen die musikalischen Darbietungen. Der 
Eintritt ist frei, Spenden gerne erbeten zuguns-
ten der Pfarrei und des Sozialkreises Sulzbach.
Sternsinger Sulzbach
Vielen Dank, dass sich schon eine ganze 
Reihe Kinder und Jugendliche bereit erklärt 
haben mitzumachen. Wenn Du den Gruppen-
bildungstermin am letzten Samstag verpasst 
hast, kannst Du Dich aber trotzdem noch bei 
Susanne Kiesel (0173-8203222) oder im Pfarr-
büro nachmelden. Leider haben wir auch noch 
nicht genügend Gruppen um den großen Ort 
komplett besuchen zu können. Wir brauchen 
noch dringend weitere Gruppen – gerne kann 
sich auch eine Familie als Gruppe anmelden. 
Die nächsten Termine sind am Fr. 02.01.26 – 
nach Zeiteinteilung - für die Kleiderprobe im 
Pfarrheim, am Sa 03.01.26 um 11 Uhr in der 
Anna-Kirche die Probe zum Gottesdienst und 
am So. 04.01.2026 um 9 h der Aussendungs-
gottesdienst in der Margaretenkirche. Die 
Sternsingerzentrale ist wieder in der Braun-
warthsmühle. Die Kinder sind über den Tag 
gut versorgt. Am Ende der Aktion (spätestens 
16.30 Uhr) werden die Könige auf Wunsch 
auch nach Hause gebracht. 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Hofstetten

Sulzbach – Kleinwallstadt – Leidersbach –
Hausen – Eichelsbach

Evang.-Luth. Pfarramt Hofstetten
Pfarrerin Martina Haas, Pfarrer Jakob Mehlig
Eichelsbacher Str. 15, Kleinwallstadt/Hofstetten
Tel. 06022/655222 – Fax: 06022/655223
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Anschließend wurde ein Schokoriegel so durch 
die Schlitze geschoben, dass von der Auf-
schrift des Riegels nur das du zu lesen ist (der 
Rest wird vom Schweif verdeckt). Mit dem du 
können dann verschiedene Sätze gebildet und 
auf den Stern geschrieben werden, z.B. du bist 
ein Geschenk oder du bist geliebt.
Mit dieser Adventsandacht wurde auch die 67. 
Aktion „Brot für die Welt“ eröffnet, unter dem 
Motto „Kraft zum Leben schöpfen - gemein-
sam für Wasser, Ernährungssicherung und 
Klimagerechtigkeit. Im Gottesdienst haben wir 
dazu einen Vortrag gehört und Bilder gesehen. 
Alle Gaben der Andacht wurden für Brot für die 
Welt gesammelt und es ist ein Betrag von et-
was mehr als 300 Euro zusammengekommen. 
Wir danken allen Spendern und Spenderinnen. 
Wenn Sie noch etwas spenden möchten für 
Brot für die Welt, dann finden Sie die Infos in 
den Gemeindebriefen, die momentan verteilt 
werden und die auch in der Kirche bereitliegen. 
Gleich am Eingang der Kirche in Hofstetten lie-
gen auch Heftchen und Tütchen für Brot für die 
Welt zusätzlich aus. Herzlichen Dank an unse-
ren Posaunenchor für die äußerst gelungene 
und ansprechende Andacht!

*******************
Angebote für Kinder auf kirche-entdecken.
de mit der Elster Kira – auch speziell zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit
Was macht Kira in der Adventszeit? Advent, 
Advent! Das neue Kirchenjahr beginnt. Da ist 
Kira, die Kirchenelster besonders aktiv! Im 
Online-Adventskalender können Kinder ab 
dem 1. Dezember jeden Tag ein neues Kalen-
derblatt anklicken und eine Menge rund um die 
Weihnachtsgeschichte erfahren. Außerdem 
gibt es ein kleines Buchstabenrätsel bei dem 
man etwas gewinnen kann. Außerdem gibt es 
in diesem Jahr ein Quiz rund um die Advents- 
und Weihnachtszeit (kirche-entdecken.de/quiz/
kennst-du-dich-aus-in-der-advents-und-weih-
nachtszeit-1), das Kinder alleine oder gemein-
sam spielen können (kirche-entdecken.de/
adventskalender/adventsraetsel). Auf kirche-
entdecken gibt es noch viele weitere Rätsel 
und Mitmachangebote für Kinder, ganz unab-
hängig von der Weihnachtszeit. Auch Wissens-
wertes für Erwachsene wird angeboten.

*******************
Gemeindebriefausträger für Soden gesucht
Für das neue Jahr suchen wir ehrenamtliche 
Gemeindebriefausträger für Soden. Es handelt 
sich um folgende drei Bezirke:
Soden 1:
	 Ringstraße und Teile der Sodentalstraße: 	
	 17 Briefe
Soden 2:
	 Hohe-Wart-Straße und Schloßbergstraße: 	
	 7 Briefe
Soden 3:
	 Am Friedrichsberg, Am Lenzengrund und 	
	 Holzwiesenweg: 8 Briefe

Auch unser Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist 
dort mit einer eigenen Rubrik vertreten. Schau-
en Sie sich gerne um.
Bitte melden Sie sich bei uns im Pfarramt, 
wenn Sie Hilfe beim Einkaufen etc. benötigen: 
Tel. 06022 65 52 22
Hofstetten:
–	� wöchentlich Gottesdienst in Hofstetten in der 

St. Michaelskirche.
–	Die Gottesdienste in Hofstetten finden sonn-

tags um 10.00 Uhr statt, zusätzlich feiern wir 
Gottesdienste an den Feiertagen.

–	Taufen sind in der Regel im Sonntagsgottes-
dienst um 10.00 Uhr möglich.

Sulzbach:
–	� monatlich (mindestens ein) Gottesdienst in 

Sulzbach im Evang. Gemeindehaus in der 
Jahnstr. 16.

–	Andacht zur Adventsfensteraktion in Sulz-
bach am Samstag, den 20.12., um 17.00 
Uhr im Evang. Gemeindehaus.

–	Taufen in Sulzbach sind nach Absprache 
möglich. 

*******************
Bibelspruch der Woche (Jesaja 40,3.10)
„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe,
der Herr kommt gewaltig.“

*******************
Gottesdienst der Woche:
Sonntag, 14.12., 3. Advent
10.00 Uhr Familiengottesdienst
	 mit unserem Kindergarten
	 „Villa Kunterbunt“ in Hofstetten, St. Michael. 

*******************
Wichtiges in Kürze: 
Beten Sie gemeinsam mit uns Vaterunser
Zum christlichen Zusammenhalt lassen wir 
jeden Sonntag gegen 10.45 Uhr unsere Va-
terunserglocke in Hofstetten läuten. Wer mag 
kann für sich in christlicher Verbundenheit das 
Vaterunser beten.

*******************
Läuten für den Frieden
Seit Jahrhunderten läutet die größte Glocke der 
St. Michaelskirche jeden Mittag um 12.00 Uhr 
mit der Bitte um Frieden auf der Welt. Wenn 
Sie das Läuten hören, bitten wir Sie, inne zu 
halten und gemeinsam für den Frieden zu be-
ten – nicht nur in der Ukraine, sondern auch 
in allen anderen Kriegsgebieten auf der Welt.
Rückblick auf die musikalische Adventsan-
dacht und den Start in die Adventszeit
Am Vorabend zum ersten Advent sind wir wie 
immer in den Advent gestartet mit der musi-
kalischen Adventsandacht um 18 Uhr in Hofs-
tetten. Unser Posaunenchor hat die Andacht 
gestaltet - mit Texten, Liedern, Musikstücken, 
Gebeten und einer ganz besonderen Bas-
telaktion. Dazu gab es einen Stern mit einem 
Schweif (aus kräftigem Tonpapier geschnitten), 
der auf der Sternenfläche zwei mit Klebeband 
verstärkte Schlitze hatte.
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Die Jahreslosung für das Jahr 2026 lautet: 
„Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!“ Of-
fenbarung 21,5. Lesezeichen liegen an den 
Ausgängen bereit.

*******************
Gebet 
„Gott, manchmal kriecht dieses dumpfe Gefühl 
in mir hoch und macht sich in mir breit. Das 
Leben überfordert mich, ich weiß nicht, was 
ich tun soll und am liebsten will ich aufgeben 
bevor ich komplett versage. Aber ich will nicht 
glauben, dass all das Schwierige und die Pro-
bleme das letzte Wort haben. Denn Du bist da, 
reichst mir deine Hand und sagst: Geh mit mir, 
ich kenne den Weg! Amen.“
Aus: Friedrich Reinhardt Verlag Lörrach-Basel,
„Die Losungen für Junge Leute 2019“ vom 01. April

*******************
Achte auf das Kleine in der Welt, das macht 
das Leben reicher und zufriedener.� Carl Hilty

Vielleicht wohnen Sie in der Nähe oder gehen 
mit ihrem Hund spazieren und möchten unse-
ren Gemeindebrief 3 x im Jahr mitverteilen!? 
Wir würden uns über weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr freuen. 
Melden Sie sich gerne bei uns im Pfarramt.

*******************
Vorausschau:
Wir laden ein zu unseren Gottesdiensten 
in der Adventszeit am Weihnachtsfest und 
zum Jahreswechsel:
Samstag, 20.12.
17.00 Uhr ökumenische Andacht
	 zum Adventsfenster in Sulzbac
	 am Evang. Gemeindehaus 
Sonntag, 21.12.
4. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten
	 in der St. Michaelskirche
Die Kirche ist durchgehend vom 24.12. 
abends bis zum 11.01.2026 für Sie offen. Kom-
men Sie gerne vorbei und halten Sie inne. 
Mittwoch, 24.12.
Heiligabend
14.00 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend 
	 in Kleinwallstadt in der Rohe´schen Stiftung
15.30 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend 
	 in Sulzbach in der St. Annakirche.
	 Der Gottesdienst wird musikalisch von
	 unserem Posaunenchor und der Orgel
	 begleitet. 
17.30 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend 
	 in Hofstetten in der St. Michaelskirche. 
22.00 Uhr Christmette in Hofstetten
	 in der St. Michaelskirche. Der Gottesdienst 
	 wird musikalisch gestaltet durch unseren 
	 Posaunenchor und die Orgel.
Donnerstag, 25.12.
1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
	 (Weinhostie und Kelch zum Eintauchen)
	 in Hofstetten St. Michaelskirche. 
Freitag, 26.12.
2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten
	 in der St. Michaelskirche
Sonntag, 28.12.
10.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten
	 in der St. Michaelskirche
Mittwoch, 31.12.
Altjahresabend
Wir blicken gemeinsam auf das Jahr 2025 zu-
rück und gehen mit Gottes Segen in das Jahr 
2026. Zu diesen besonderen letzten Gottes-
diensten im Jahr 2025 laden wir sehr herzlich 
ein. 
15.30 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
	 (Weinhostie und Kelch zum Eintauchen)
	 in Sulzbach im Evang. Gemeindehaus. 
18.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten
	 in der St. Michaelskirche. Der Gottesdienst
	 wird von unserem Posaunenchor und der
	 Orgel musikalisch begleitet. 

Landratsamt

Bau ASP-Schutzzaun  
St 2311 Landkreis Miltenberg
Seit dem Ausbruch der afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) im Juni 2024 im hessischen 
Groß-Gerau entwickelt sich das Seuchenge-
schehen weiterhin dynamisch. Zur Eindäm-
mung einer sich möglicherweise nach Bayern 
ausbreitenden ASP durch Wildschweine über 
den Odenwald wird nun der bereits bestehen-
de Wildschutzzaun entlang der Bundesstraße 
B469 in Richtung Baden-Württemberg verlän-
gert.
Die Strecke verläuft entlang der Staatsstraße 
St 2311 von Amorbach über Kirchzell und Ot-
torfszell bis zur Landesgrenze. Die Zäunungs-
maßnahme wird vom Bayerischen Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) koordiniert. 
Der Zaun wird neben der Staatsstraße St 2311 
hangseitig errichtet. Die Grundstücksanrai-
ner wurden bereits im Vorfeld kontaktiert und 
schriftlich über die geplante Maßnahme infor-
miert. Sollten Betroffene kein Informations-
schreiben erhalten haben, bitten wir darum, 
sich per E-Mail an tg-ii@lgl.bayern.de oder 
telefonisch unter der Rufnummer 09131-6808-
5700 zu melden.
Bislang ist in Bayern noch kein ASP-Fall auf-
getreten. Durch die Zaunbarriere soll sicherge-
stellt werden, dass der Wechsel von infiziertem 
Schwarzwild in seuchenfreies Gebiet bereits 
jetzt so weit wie möglich unterbunden wird. 
Das Landratsamt Miltenberg weist darauf hin, 
dass es im Zuge der Vorarbeiten und des 
Zaunbaus zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf 
der Staatsstraße kommen kann.
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ONLINE – Landwirtschaftliches Pachtrecht
Der Grund und Boden als wichtigster Produk-
tionsfaktor für die Landwirtschaft ist nicht ver-
mehrbar. Neben der Nutzung der Eigentums-
flächen erfolgt die Nutzung zu mehr als 60 % 
als Pachtfläche. Diese Produktionsgrundlage 
benötigt rechtssichere Pachtverträge. Sie er-
halten alle notwendigen Hinweise und Infor-
mationen zum Landwirtschaftlichen Pachtrecht 
und zur Abfassung von Landpachtverträgen.
Termin: 07.01.2026 um 19.00 Uhr
Wo: ONLINE
Referent: Nico Harde, 
Juristischer Referent im BBV
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, Frau 
Krebs, Tel. 06021 42942-14 unbedingt erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
ONLINE – Chancen und Perspektiven 
der erneuerbaren Energien
Die sowohl von der Bundesregierung als auch 
von europäischer Ebene definierten Klima-
schutzziele werden sehr bald und in erheb-
lichem Umfang Einfluss auf unser tägliches 
Leben nehmen. Die erneuerbaren Energien 
wie Biogas, Photovoltaik, Biokraftstoff und 
Windkraft spielen dabei für die Versorgungssi-
cherheit eine tragende Rolle. Sie erhalten In-
formationen über aktuelle Entscheidungen und 
Entwicklungen im Bereich Nachwachsende 
Rohstoffe und Erneuerbare Energien.
Termin: 21.01.2026 um 19.30 Uhr
Wo: ONLINE
Referent: Christian Burger, Referent im BBV
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, Frau 
Krebs, Tel. 06021 42942-14 unbedingt erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
ONLINE –
Update zur Afrikanischen Schweinepest
Wir geben Ihnen einen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Afrikanischen Schweinepest 
sowie über wichtige Vorsorgemaßnahmen, die 
zum einen bereits getroffen wurden, zum ande-
ren aber auch in der Eigenverantwortung der 
schweinehaltenden Betriebe liegen, wie z. B. 
die Einhaltung der Biosicherheit. Nach der Ver-
anstaltung kennen Sie den aktuellen Stand der 
afrikanischen Schweinepest und wissen, wie 
Sie wichtige Botschaften und Vorsorgemaß-
nahmen treffen und umsetzen.
Termin: 22.01.2026 um 19.30 Uhr
Wo: ONLINE
Referentin: Irene Pfeiffer, Referentin im BBV
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, Frau 
Krebs, Tel. 06021 42942-14 unbedingt erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
„Vorsicht Falle! – So schützen Sie sich 
vor modernen Betrugsmaschen“
Betrüger werden immer kreativer und nutzen 
moderne Technik, um Menschen zu täuschen 
und um ihr Geld zu bringen. Der Vortrag zeigt 
Ihnen, wie alte Tricks in neuem Gewand er-
scheinen – vom klassischen Enkeltrick bis zu 
digitalen Betrugsversuchen per Telefon, SMS 
oder Internet.

Neues Entsorgungsunterneh-
men für Altglas im Landkreis 
Miltenberg ab 2026
Der Landkreis Miltenberg gibt bekannt, dass 
vom 1. Januar 2026 an ein anderes Unterneh-
men die Entsorgung von Altglas übernimmt.
Im Landkreis Miltenberg wird Altglas/Behälter-
glas (Flaschen/Konservengläser) durch das 
„Duale System Deutschland“ über die bekann-
ten Iglu-Glascontainer für Weißglas, Braunglas 
und Grünglas gesammelt. Die Sammlung wird 
durch das „Duale System Deutschland“ in re-
gelmäßigen Abständen für die Dauer von drei 
Jahren ausgeschrieben.
Für den Erfassungszeitraum vom 1. Januar 
2026 an hat nun die Firma Weisgerber Um-
weltservice GmbH aus Wächtersbach den Zu-
schlag erhalten. Die Firma Werner Umweltser-
vice wird ihre Sammlung zum 31. Dezember 
2025 einstellen.
Hierdurch wird sich erstmals auch das Erschei-
nungsbild der Glascontainer im Landkreis Mil-
tenberg ändern. Anstelle der bekannten, farbi-
gen Iglu-Container aus Verbundmaterial wird 
künftig über Metallcontainer gesammelt. Diese 
sind durch farbige Aufkleber und Beschriftun-
gen entsprechend gekennzeichnet. Die Stand-
orte der Container im Landkreis Miltenberg 
bleiben unverändert.
Der Wechsel der Container erfolgt schrittweise, 
beginnend im Dezember. Dort, wo es die Platz-
verhältnisse zulassen, werden gegebenenfalls 
bereits neue Container dazugestellt, bevor die 
alten Container abgezogen werden.
Quelle: www.landkreis-miltenberg.de

Sonstiges

Bayerischer Bauernverband
Raunachtwanderung
Als Raunächte bezeichnet man die zwölf Näch-
te zwischen Weihnachten und Dreikönig. Viel-
fältiges altbayerisches Brauchtum, Magie und 
Mystisches ranken sich um diese Nächte, die 
zu innerer Einkehr und bewusster Wahrneh-
mung verhelfen sollen. Die Raunächte waren 
als Bauernregel bestimmend für das Wetter 
der 12 Monate des neuen Jahres. Bei dieser 
mystische Raunachtwanderung erfahren Sie 
von der Referentin Wissenwertes über (Irr-) 
Lichter, Geschichten über Fabelwesen, Sagen, 
Bräuche der Raunächte und erleben ein Räu-
cherritual.
Termin: 03.01.2026 um 18.30 Uhr
Wo: Heimatmuseum, 63879 Weibersbrunn
Referentin: Heidrun Gärtner, Kräuterführerin
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, Frau 
Krebs, Tel. 06021 42942-14 oder bei der Refe-
rentin, Frau Gärtner, Tel. 06094-752 unbedingt 
erforderlich. Teilnahmegebühr: € 15,--  
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Anhand anschaulicher Beispiele erklärt Ihnen 
die Referentin typische Maschen wie: Falsche 
Polizeibeamte, Amtsträger oder Bankange-
stellte, dubiose Handwerker und den „Glas-
Wasser-Trick“, Schockanrufe und Callcenter-
Betrug, Haustürgeschäfte, Betrug über SMS, 
WhatsApp und E-Mail, Gefahren im Internet 
und in sozialen Medien. Sie lernen in dem Vor-
trag, aktuelle Betrugsmaschen und typische 
Warnsignale zu erkennen, wissen, wie Sie im 
Verdachtsfall richtig reagieren, gewinnen Si-
cherheit im Umgang mit unbekannten Anrufen, 
Nachrichten und Besuchern. Sie stärken Ihr 
Bewusstsein für Prävention und gegenseitige 
Unterstützung in der Nachbarschaft, auch im 
Hinblick auf verhaltensbezogene Möglichkei-
ten beim Einbruchschutz.
Termin: 22.01.2026 um 17.00 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaftshaus Windischbuchen, 
63928 Eichenbühl
Referentin: Katja Heinz, 
Kriminalhauptkommissarin
Anmeldung bei Ortsobmann Felix Wöber, Tel. 
0151-20980266 unnbedingt erforderlich. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Januar 2026
Online-Kurse für Familien mit Kindern von 
0 – 3 Jahren
ANMELDUNG, viele weitere Kurse und alle In-
fos zu den Kursen unter: www.aelf-ka.bayern.
de/ernaehrung/familie/
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss im 
Weiterbildungsportal!
Kostenfreie Veranstaltungen!
Kinderernährung
- Von der Milch zum Brei
Mittwoch, 07.01.2026 | 09:00 - 10:30 Uhr
Referentin: Rebecca Kunz, 
Bachelor of Science Oecotrophologie
- Vom Brei zum Familientisch
Donnerstag, 08.01.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr
Referentin: Iris Schubert, Ärztin, 
Weiterbildung in der Ernährungsmedizin
- �Was Kinder lieben: Umgang mit Süßem 

und Kunterbuntem
Freitag, 09.01.2026 | 16:00 - 17:30 Uhr
Referentin: Iris Burger, Diätassistentin

Aus Vereinen und Verbänden

VEREINSRING

SULZBACH AM MAIN

1966

Sehr geehrte Mitglieder des Vereinsrings,
wir möchten alle Interessenten die sich am Kin-
derfasching einbringen wollen oder an der Teil-
nahme am Faschingszug interessiert sind zu 
einer Sondersitzung des Vereinsrings einladen. 
Gerade was das Thema Sicherheitskonzept 
und die Anforderungen des Landratsamtes/ 
Polizei angeht gibt es sicher noch Klärungs-
bedarf. Auch das Thema Faschingswägen und 
deren Vorführung bei einem Sachverständigen 
für Brauchtumswägen wird nochmal genau er-
läutert. Hierfür treffen wir uns am 17.12.25 um 
19 Uhr im Haus der Begegnung.
Zudem wäre es schön wenn wieder viele Prei-
se für die Faschingszug-Eintrittskarten-Tombo-
la gespendet werden.
Viele Grüße, Die Vorstandschaft
Vereinsring Sulzbach am Main

E-Mail-Adresse für Ihre Beiträge:
email@tuebel-druck.de

Im Betreff bitte nicht vergessen: 
Welche Gemeinde, welcher Verein!

Hallo Vereinsmitglieder, 
eine schöne Weihnachtsfeier liegt hinter uns 
und wir hoffen es hat euch allen auch so gut 
gefallen, wir uns. Ein großes Dankeschön geht 
an das Orga-Team rund um Lisa, Matthias und 
Marc, sowie allen Helfern, die zum Gelingen 
beigetragen haben. 
Für die Aktiven steht in diesem Jahr nur 
noch ein Termin im Kalender.
Am 16.12. findet die Dienstversammlung für 
das zweite Halbjahr statt. Wir hoffen auf eine 
rege Beteiligung.
Die Termine der aktiven noch einmal im 
Überblick:
Dienstag, 16.12.25
	 Dienstversammlung 2.Halbjahr
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Dienstag, 13.01.26
	 Jährliche UVV-Unterweisung
Die Übungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr, 
sofern nicht anders angegeben.
Die Jugendfeuerwehr (Ü12) trifft sich jeden 2. 
Mittwoch um 18:30 Uhr zur ihren Gruppenstun-
den. Der nächste Termin findet im Januar statt.
Die Kinderfeuerwehr trifft sich am 17.12.25 
um 17:00 Uhr zu ihrer letzten Übung für dieses 
Jahr. Traditionell wollen wir an diesem Tag das 
Jahr gemütlich ausklingen lassen und bei Limo 
und Pizza einen Film schauen. Um nicht in 
Stress zu geraten, endet dieser Gruppenabend 
ausnahmsweise erst gegen 19:00 Uhr. 
Viele Grüße euer Vorstand

Kegelgesellschaft 
Gut Holz Sulzbach

www.gut-holz-sulzbach.de

8. Spieltag
SG 2 – Kfr. Obernburg 4 2048:1956
Im Nachholspiel gegen Obernburg konnten wir 
wichtige Punkte holen, um den Anschluss an 
die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Maik Stel-
ter mit neuer persönlicher Bestleitung von 547 
LP und Sascha Schöppy (456 LP) brachten uns 
mit 81 Holz in Führung. Unser Schlussspieler 
Marcel Klug (538 LP) und Gerhard Stieler (543 
LP) bauten den Vorsprung auf 128 Holz aus.
Landkreispokal
Ebenfalls erfolgreich agierten wir im 2. Vorlauf 
des Landkreispokal und konnten uns mit dem 
2. Platz den Einzug ins Finale im März sichern.
Es spielten: Gerhard Stieler 506 LP, Marcel 
Klug 528 LP, Andreas Schüßler 513 LP und 
Henrik Steigerwald 583 LP.
Die nächsten Spiele
14.12.2025 um 10:30 Uhr
SG 2 – EK Nilkheim	
Termine
21.12.2025, 15 Uhr, Weihnachtsfeier
13.01.2026, 19 Uhr, Ausschusssitzung
16.01.2026, 17 Uhr, �Winterwanderung nach 

Großwallstadt
Verstärkung gesucht
Ihr seid zwischen 8 und 88 Jahre alt und möch-
tet Euch gerne sportlich bei geringem Verlet-
zungsrisiko betätigen?
Wir suchen Verstärkung für unsere Mannschaf-
ten! Wer das Sportkegeln einmal ausprobieren 
möchte, kann gerne dienstags zu unseren Trai-
ningszeiten ab 18 Uhr unverbindlich reinschau-
en. Weitere Infos und Kontaktdaten findet ihr 
auf unserer Webseite. Oder meldet Euch unter 
0176 40722791.

SC Sulzbach – TSV Amorbach � 2,5:5,5
Amorbach war im vergangenen Jahr klarer 
Meister, hat aber auf den Aufstieg verzichtet. 
Entsprechend gering waren unsere Erwartun-
gen im Vorfeld. Nach nur drei Stunden waren 
wir am Sonntag auch schon fertig. An den ers-
ten 4 Brettern konnten wir gut mithalten, aber 
die hinteren 4 Bretter waren chancenlos. Ge-
rold Hock gewann seine Partie. Stefan Blank, 
Patrick May und Horst Steeger holten jeweils 
ein Remis. Wir gehen somit als Tabellenachter 
in die Winterpause mit einem guten Ausblick 
in Richtung Klassenerhalt, während Amorbach 
die Liga deutlich anführt.
Nach der deutlichen Niederlage gegen den 
verlustpunktfreien Tabellenführer haben wir 
uns weniger um die Partieanalyse gekümmert, 
sondern erst mal unsere Weihnachtsfeier in 
kleinem gemütlichen Rahmen. 
Vom Ehrenvorstand bis zum frisch geschlüpf-
ten Nachwuchsstar war unter den 25 anwe-
senden Gästen alles vertreten. Wir nutzen die 
Gelegenheit uns in diesem Rahmen bei den 
Helfern im Hintergrund zu bedanken und ein 
tolles Buffet mit selbst gemachtem Salat und 
leckeren Frikadellen zu genießen. So leckten 
wir also unsere Wunden bevor es am 18. Janu-
ar bei unserem Tabellennachbarn in Wertheim 
mit der Runde weiter geht.
Bis dahin wünschen wir eine schöne Vorweih-
nachtszeit und frohe Feiertage im Kreise ihrer 
liebsten.
www.schachclub-sulzbach.de

Wanderverein 
»Spessartfreunde« e.V. 

Sulzbach
www.wanderverein-sulzbach.de

Schapswanderung
Wir treffen uns am 10. Januar 2026 um 12:30 
Uhr beim ehemaligen Foto-Ziemlich und lau-
fen von dort gemeinsam nach Kleinwallstadt 
zur Bäckerei Friehs.
Dort beginnt um 14:00 Uhr unsere Schnaps-
probe. Im Paket enthalten sind:
• Kaffee und Kuchen
• in Kochkäsevesper
• ein Abendvesper
• die Schnapsprobe selbst
• �sowie Getränke wie Wasser, Apfelsaft und 

Apfelwein
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Nach einer kurzen Winter-Exkursion wollen wir 
das Jahr im Leidersbacher Kolpingheim aus-
klingen lassen.
Die „wilden Füchse“ treffen sich dazu an die-
sem Samstag (13.12.) um 10:00 Uhr. Genau 
eine Woche später, also am 20.12. zur glei-
chen Uhrzeit, ist dann die Jugendgruppe dran.
Ansprechpartner für die 
NAJU Sulzbach-Leidersbach:
Manfred Knippel, Tel. 0160-7255698
E-Mail: manfred@knippel.net. 
Infos über die NAJU gibt es unter 
	 www.naju-bayern.de.

Hinweis:
Bier ist nicht im Preis enthalten und müsste se-
parat bezahlt werden.
Der Preis beträgt 38 - 40 Euro pro Person.
Bitte meldet euch bis zum 20. Dezember bei 
Doris Wohlschlögel, Tel. 06028 5244 oder 
0151 51689104 an. Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen.
4. Halbmarathon-Wanderung
Die ursprünglich für den 3. Januar geplante 
Halbmarathonwanderung muss leider verscho-
ben werden. Der neue Termin wird am Wo-
chenende 7./8.2.2026 sein. Der genaue Termin 
folgt spätestens Anfang des Jahres. 

Angelsportverein 
Sulzbach e.V.

www.asv-sulzbach.de

Folgende Termine zum Vormerken:                    
12.12.2025 um 18.30 Uhr
Vorstandssitzung
13.12.2025 um 17.00 Uhr
Weihnachtsfeier: Auch in diesem Jahr wollen 
wir uns wieder auf dem Weihnachtsmarkt in 
Sulzbach, beim Stand von unserem Angler-
freund Günter Grund,  zu einer gemütlichen 
vorweihnachtlichen Runde treffen. Also wenn 
Ihr Zeit und Lust habt, kommt gerne vorbei!
An Weihnachten bieten wir wieder geräucher-
te Forellen und Saiblinge zum Mitnehmen 
an. Gerne nehmen wir Ihre Vorbestellungen 
bis Donnerstag, 18.12.2025, per E-Mail: asv.
sulzbach@gmail.com, im Vereinsheim zu den 
Öffnungszeiten, oder telefonisch unter 06028 
3192 (Petra Malkmus) entgegen. Hier auch 
gerne auf AB sprechen; dieser wird verbindlich 
abgehört, ein bestätigter Rückruf erfolgt nicht.  
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung trotzdem 
auch Ihre Telefonnummer an. Die  Räucherwa-
re kann dann am Heilig Abend zwischen 10.00 
Uhr und 12.00 Uhr während des Frühschop-
pens im Vereinsheim abgeholt werden!
Noch eine schöne Adventszeit wünscht 
Euch die Vorstandschaft

NAJU – Naturschutzjugend im LBV

Das Jahr 2025 schreitet in Riesenschritten dem 
Ende entgegen und die beiden NAJU-Gruppen 
haben jeweils noch ein Treffen vor sich.

Heimat- und  
Geschichtsverein

Sulzbach - Soden - Dornau e.V.

Liebe Mitglieder und weitere Interessierte 
Bei uns ist Einiges los:
Der Heimat- und Geschichtsverein möchte alle 
Besucher des Sulzbacher Weihnachtsmarktes 
aus nah und fern zu einem Abstecher in das 
Depot des Vereins in der Hinteren Dorfstraße 
nahe beim Rathaus einladen. Wir öffnen an 
den vier Tagen unsere Pforten zu den regulären 
Zeiten des Weihnachtsmarktes. Vorführungen 
am Wochenende und etwas Schmeichelhaf-
tes für den Gaumen gibt es selbstverständlich 
auch. 
Neben manchen bekannten Ausstellungs-
stücken wollen wir auch neue Exponate prä-
sentieren. Dabei haben wir mehrere Krippen 
verschiedenster Bauart in unsere Exponate 
integriert.
Entdecken Sie die schönste Krippe aus Sulz-
bach mit seinen Ortsteilen, stimmen Sie darü-
ber ab, welche Ihnen am besten gefällt und ge-
winnen Sie mit etwas Glück ein zur Jahreszeit 
passendes Geschenk. Für die schönste Krippe 
ist auch ein kleiner Preis ausgelobt. 
Und was noch: 
Was: Enthüllung unseres Adventsfensters
Wann: Freitag, 12.12.2025 um 17 Uhr 
Wo: an unserem Depot hinterm Rathaus
Wir laden alle Einwohner sehr herzlich ein, mit 
uns in den Weihnachtsmarktfreitag zu starten. 
Bei einem heißen Getränk (alkoholfrei - der 
Abend fängt erst an!) und einem Gedicht dür-
fen wir unser Adventsfenster endlich enthüllen. 
Wer denkt, dass Frau Holle den Schnee macht, 
wird überrascht sein!
Eine schöne Zeit und bis zum Weihnachts-
markt bei uns im Depot.
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
wünscht der Vorstand seinen Mitgliedern. 



39

Termine:
Freitag, 12.12.2025: 
Probe Blasorchester, 
19:45 Uhr Braunwarthsmühle
Samstag, 13.12.2025: 
17:00 Uhr Auftritt Weihnachtsmarkt Sulzbach
Dienstag, 16.12.2025: 
Probe Jugendorchester, 18:00 Uhr Sulzbach
Donnerstag, 18.12.2025: 
Jugendorchester, 
16:00 Uhr Weihnachtsspielen im Novita
Freitag, 19.12.2025: 
Probe Blasorchester, 
19:45 Uhr Braunwarthsmühle
Samstag, 20.12.2025: 
18:00 Uhr Ständchen
Dienstag, 23.12.2025: 
Probe Jugendorchester entfällt
Mittwoch, 24.12.2025: 
13:15 Uhr Weihnachtsspielen
Termine zum Vormerken:
Samstag, 31.01.2026: 
Jahreshauptversammlung
Termine und mehr auch unter: 
 www.mv-sulzbach.de

Sulzbach

Öff nungszeiten
Montag - Freitag  10 - 12 und 16 - 18 Uhr
Mittwoch + Samstag  10 – 12 Uhr
Tel. 407324
www.pg-sulzbach/eine-welt
E-Mail: Weltladen-Sulzbach@posteo.de
Produkt des Monats: Spekulatius
Wie bei Lebkuchen sind auch Spekulatiusre-
zepte ein gut gehütetes Geheimnis. Bei GEPA 
ist es zum einen die besondere Komposition 
der Gewürze, die von Kleinbauern aus Sri 
Lanka angebaut werden und der aromatische 
Honig aus Guatemala. Auch der Rohrzucker 
kommt aus fairem Handel. Probieren Sie mal.
Jetzt ist wieder Zeit für Zitrusfrüchte. Wir kön-
nen Fair-Bio-Navel-Orangen aus Griechenland 
anbieten.Damit wird das Einkommen kleiner 
Erzeuger stabilisiert und soziale Projekte un-
terstützt. Die Früchte kommen wie die Bio-Ba-
nanen jeden Montag im Weltladen an.
Die letzte Lieferung vor der Weihnachtspause 
kommt am Montag, 15.12.25. Dann gibt es erst 
wieder Früchte am Montag, 5.1.26.
ADVENT von Rainer Maria Rilke
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus.
Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht voll Herrlichkeit
Wir wünschen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Beschluß des 
alten Jahres.

Spielen auf dem Weihnachtsmarkt
Auch dieses Jahr dürfen wir Euch am 13. De-
zember 2025 um 17 Uhr auf dem Weihnachts-
markt in Sulzbach mit weihnachtlicher Musik 
begrüßen.
Freut Euch auf einen stimmungsvollen Abend 
voller Lichterglanz, Musik und Weihnachtsvor-
freude.

https://la-movida-sulzbach.hpage.com/

Mitglied des 
Maintal-Sängerbundes

Liebe Sängerinnen und Sänger,
der Vorstand hat sich sehr gefreut,dass fast 50 
Gäste der Einladung zur Chorweihnachtsfeier 
am vergangenen Samstag gefolgt sind.
Wie es sich für die Weihnachtsfeier eines Ge-
sangvereins gehört,wurde natürlich gesungen, 
aber auch gelacht, geplaudert, gegessen und 
getrunken.
Auf dem Sulzbacher Weihnachtsmarkt an die-
sem Wochenende ist unser Verein mit einem 
Verkaufsstand vertreten.
Wir haben Plätzchen, Marmelade und Liköre 
im Angebot, alles von den Sängerinnen und 
Sängern selbst hergestellt.
Besuchen Sie uns gerne. An unserem Stand 
steht: Wir können nicht nur singen. Überzeu-
gen Sie sich davon, wir würden uns freuen.
Die nächste Probe fi ndet am Donnerstag, 
dem 18.12.2025 um 19 Uhr in der Braun-
warthsmühle Sulzbach statt. Das ist zugleich 
die letzte Probe in diesem Jahr 2025.
Der nächste Auftritt ist am 26.12.2025 beim 
Weihnachtsgottesdienst 10 Uhr. Treff  zum Ein-
singen: 9 Uhr
Bleibt gesund! Euer Vorstand :-)
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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
am 3. Adventswochenende ist der Sulzbacher 
Weihnachtsmarkt, den wir gemeinsam besu-
chen wollen. Wir treff en uns am Samstag 17 
Uhr am Stand des „Freundeskreis Sulzbach-
Urrugne“. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
der CSU Liste für die Gemeinderatswahl im 
März  2026 sind eingeladen am Donnerstag, 
18.12. ab 18 Uhr in Roberts privater Harley-
Bar. zu einem Umtrunk. Zur Erinnerung: die all-
jährliche CSU Sternwanderung führt am Sams-
tag, 27.12. nach Mömlingen. Die Organisation 
hat der Mömlinger CSU Ortsverband übernom-
men. Ausgezeichnet wird der Ortsverband, der 
mit den meisten Mitgliedern gekommen ist. Wir 
freuen uns auf einen lebhaften Gedankenaus-
tausch mit unseren Parteifreundinnen und Par-
teifreunden aus dem Landkreis.
Vorschau: Im Januar lädt der CSU Kreisver-
band zu seinem traditionellen Neujahrsemp-
fang  nach Bürgstadt ein. Auf Einladung von 
unserem Landtagsabgeordneten Martin Stock 
kommt als Ehrengast und Gastredner unser 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder.
Dr. Rainer Vorberg, CSU Ortsverband
Nachfolgend unsere Links: 
Webseite:     www.csu-sulzbach.de
Facebook:    CSU Sulzbach Soden Dornau
Instagram:    csu_sulzbach_soden_dornau

www.csu-sulzbach.de

Unsere Internetseite: 
www.spd-sulzbach-main.de (Unter News) und 
Facebook. Hier fi nden Sie viele Fotos und In-
fos zu unseren Aktivitäten. 
Einladung zur „Wintersonnenwende“ 
der Sulzbacher SPD
Am Samstag, den 20.12.2025 veranstaltet 
der SPD Ortsverein Sulzbach die „Winter-
sonnenwende“ in Sulzbach im Seniorengärt-
chen (Rechts von der Margarethenkirche)                                                                                                     
Ab 15:00 Uhr treff en wir uns mit vorweih-
nachtlicher Stimmung bei Glühwein, Plätz-
chen, Stockbrot an der Feuerschale. Wofür 
brennst du? Komm vorbei und teil es uns mit.                                                                                                                             
Wir freuen uns auf viele gute Gespräche.
SPD-OV- Vorsitzende Andrea Schreck
Allen Mitgliedern einen besinnlichen 3. Advent.
Politik aktiv gestalten – mitmachen im SPD –

Ortsverein Sulzbach-Leidersbach!

Unsere Kandidaten für die Marktgemeinde-
ratswahl 2026 präsentieren sich auf unserer 
Homepage uwg-sulzbach.de, auf Instagram 
uwg_sulzbachmain sowie auf Facebook. 
Besuchen Sie gerne die Seiten und informieren 
sich über uns. Natürlich gibt es auch Möglich-
keiten auf ein persönliches Treff en. 
Wir werden im Januar in allen Ortsteilen mit 
Info-Ständen präsent sein. 
Am Sonntag, den 18.01.2026 fi ndet der UWG-
Brunch in der Braunwarthsmühle Sulzbach, mit 
Vorstellung aller Kandidatinnen und Kandida-
ten sowie des Wahlprogrammes, statt.
Wir wünschen unseren Mitgliedern ein schö-
nes drittes Adventswochenende und sehen 
uns auf dem Sulzbacher Weihnachtsmarkt.

ÖDP 
Ortsverband 

Sulzbach / Leidersbach

ÖDP Aufstellungsversammlung 
für Kreis und Marktgemeinde Sulzbach 
Die ÖDP /BLU Kreisliste brachten für die Sulz-
bacher Kandidaten folgendes Ergebnis:
Platz 1 der Liste und damit Spitzenkandidat 
der ÖDP Kreisliste ist unser Kreisvorsitzender 
Wolfgang Winter Sulzbach, Platz 4 ist unser 
Gemeinderatsmitglied Marco Schneider aus 
Dornau, Platz 43 ist Michael Linke Sulzbach, 
sowie Platz 47 Manfred Knippel Sulzbach.
Bei der Aufstellungsversammlung der Wähler-
gruppe ZAG am Montagabend im Tennisheim 
Sulzbach sind 3 ÖDP Mitglieder auf die Ge-
meinderatsliste der ZAG gewählt worden.
Näheres unter ZAG-Zukunft Aktiv Gestalten
Für den ÖDP Ortsverband Kreisvorsitzender 
Wolfgang Winter

Direkt zur Webseite der
Druckerei Tübel GmbH:
Einfach mit dem Smartphone 
diesen QR Code scannen.
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Schließdienst:
KW51	 Björn Ruppert
KW52 	 Alexander Trier
Putzdienst Dezember:
LP / LG / 50m KK-Stand reinigen -> LG1 / LG2
25m KK-Stand reinigen -> Pistolen Schützen
Ergebnisse aus dem Rundenwettkampf
� Gesamtringe
Heimmannschaft	 Heimbuchenthal LG1�1051
Gastmannschaft	 Sulzbach LG4� 1043
Disziplin		 Luftgewehr
Klasse		  Gauklasse 2
Schütze		  Name� Wertung
Schütze 1	 Jessica Rokitta� 354
Schütze 2	 Katarina Pankratiev� 351
Schütze 3	 Marie Reus� 338
Ersatzschütze
Ersatzschütze 1	 Dimitri Pankratiev� 316
Ergebnisse aus dem Rundenwettkampf
� Gesamtringe
Heimmannschaft	 KKSG Sulzbach LP2� 934
Gastmannschaft	 Kirchzell LP1� 883
Disziplin		 Luftpistole	
Klasse		  Gaugruppe	
Schütze		  Name� Wertung
Schütze 1	 Geiß Tobias	�  312
Schütze 2	 Nebel Frank	�  327
Schütze 3	 Kohl Alfred	�  295
Ersatzschütze	
Ersatzschütze 1	 Borst Holger	�  259
Ersatzschütze 2	 Geiß Sebastian	�  281
Ergebnisse aus dem Rundenwettkampf
� Gesamtringe
Heimmannschaft	 Elsenfeld SV 2� 751
Gastmannschaft	 Sulzbach SG2� 715
Disziplin		 Instinktiv	
Klasse		  Gauklasse	
Schütze		  Name� Wertung
Schütze 1	 Gabi Liebmann� 245
Schütze 2	 Andreas Dill� 235
Schütze 3	 Ralf Liebmann� 235
Ersatzschütze		
Ersatzschütze 2	 Andre Peters� 193
Disziplin		 Olympic Recurve	
Ersatzschütze 1	 Florian Rettinger� 203
Königsfamilie 2025
Aktive	
Schützenkönig 	 Sebastian Milleder
1. Ritter		  Werner Ziemlich
2. Ritter		  Matthias Kuhn
Jugend	
Schützenkönig 	 Katharina Pankratiev
1. Ritter		  Lisa Trier
2. Ritter		  Jonas Wissel
Pistolenprinz	 Frank Jäger
Bogenprinz	 Sebastian Milleder
Ehrenscheiben	 Luftgewehr / Luftpistole
Senioren		 Manfred Kuhn

Aufstellungsversammlung
Wir waren sehr erfreut, dass es in Sulzbach 
so viele gleichgesinnte Bürger*innen gibt, die 
sich für unsere Gemeinde engagieren wollen. 
Wir haben ein tolles Team zusammenbekom-
men, das wir in den nächsten Wochen vorstel-
len werden. Herzlichen Dank an Sitzungsleiter 
Joachim Schneider und Protokollführerin Steffi 
Schneider, die die Aufstellungsversammlung 
super geleitet haben!
Die nächsten Termine:
25.01.26 ZAG-Bürgertreff um 15:00 Uhr im 
Bürgerhaus Dornau
Wir sehen uns auf dem Sulzbacher Weih-
nachtsmarkt!
Manfred Knippel für die Wählergruppe   
ZAG – Zukunft Aktiv Gestalten
Sulzbach – Soden – Dornau
Bürger gemeinsam – bunt gemischt
Immer aktuell:
facebook: zagssd / instagram: zagsulzbach
Anmeldung und Infos unter: 
info@zag-sulzbach.de

K.K.- 
Schützengesellschaft 

1926 e.V.
www.kksg-sulzbach.de

Am 6.12 bei unserer Nikolausfeier haben wir 
unsere Königsfamilie für unser Jubiläumsjahr 
proklamiert.
Tabelle Ergebnisse König 2025
Termine Allgemein:
17.12.25 um 19:30 Uhr Ausschusssitzung
01.01.26 um 15:00 Uhr Neujahrsschießen
18.01.26 �Sebastianus schießen, Treffen 9:45 

Kegelbahn, 10:00 Kirchgang
Termine Bogen:
03.05.26 �Gaumeisterschaft WA im Freien in 

Großostheim
Info zur 100 Jahr Feier in 2026:
Zur Erstellung einer Biographie unseres Ver-
eins benötigen wir Bilder, Berichte, Urkunden, 
und Zeitungsausschnitte aus der Vergangen-
heit. Besonders aus den Jahren bis 1960.  
Diese Unterlagen würden durch uns digital 
gescannt werden. Die Originale erhalten Sie 
natürlich zurück.  Kontaktaufnahme bitte über 
unseren Schützenmeister Manfred Kuhn Tel.: 
06028 407094.
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Aktive		  Steffen Kuhn
Jugend 		  Lea Reis
Schüler		  Hanna Kuhn
Buxmann Wanderpokal
			   Martin Schüßler
Jahrespreis aufgelegt
			   Dagmar Schüssler
Ehrenscheibe	 Sportpistole
Aktive		  Kai Helmstetter
Pokal Sportpistole	Kai Helmstetter
Ehrenscheiben	 Bogen
Aktive		  Ralf Liebmann
Jugend 		  Jonas Wissel
Schüler 		  Nikolas Kuhn

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––
An alle interessierten Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene:
Wir laden euch herzlich ein, den faszinieren-
den Sport des Schießens kennenzulernen! 
Schießsport ist nicht nur eine spannende He-
rausforderung, sondern fördert auch wichtige 
Fähigkeiten wie Konzentration, Disziplin und 
Teamgeist. 
Egal, ob Ihr bereits Erfahrung habt oder neu im 
Bereich Lichtgewehr, Luftgewehr, KK, Bogen 
oder Blasrohr seid, bei uns ist jeder willkom-
men! Unsere erfahrenen Trainer stehen bereit, 
um Euch in einer sicheren und unterstützenden 
Umgebung die Grundlagen des Schießsports 
in den verschiedenen Disziplinen näherzubrin-
gen. Die benötigte Ausrüstung für Euren Start 
stellen wir zur Verfügung.
Kommt vorbei, entdeckt eure Leidenschaft und 
lernt neue Freunde kennen! Gemeinsam wer-
den wir viel Spaß haben und unvergessliche 
Momente erleben. 
Kommt einfach zu den Trainingszeiten vorbei 
wir freuen uns auf Euch!
Disziplinen Lichtgewehr, Luftgewehr und 
Luftpistole und noch mehr:
Das Training startet mit der Jugend immer 
dienstags und freitags ab 18:30 anschließend 
trainieren die Erwachsenen bis 21 Uhr. Ein 
kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit 
möglich.
Disziplin Bogen: 
Unsere Jungschützen bis 10 Jahre trainieren 
in Begleitung der Eltern immer am Montag von 
17:00 bis 18:00 Uhr.
Das kombinierte Training von Jugend und Er-
wachsenen findet immer am Montag ab 18:00 
statt. 
Das Training der Erwachsenen findet jeden 
Donnerstag ab 18:30 statt.
Ansprechpartner Bogen:
	 R. Liebmann, Tel. 0151 70 14 89 65

Vereins-Info
Vorsitzender: Gunther Schwarzkopf, 
Kurmainzer Ring 23, 63834 Sulzbach, 
E-Mail: g.schwarzkopf@tv-sulzbach-main.de
Geschäftsstelle: TV-Büro/Main-Spessart-Halle,
Schulstraße 2, Tel: 06028/991862 oder 219707, 
(Sprachnachrichten werden außerhalb der Bü-
rozeiten automatisch an die Vorsitzenden wei-
tergeleitet). Für Briefpost nutzen Sie bitte den 
Briefkasten am Eingang der Hallengaststätte. 
In dringenden Fällen sind wir telefonisch oder 
per E-Mail erreichbar.
	 Unsere Bürozeiten sind:
	 Mittwochs von 19:30 – 21:00 Uhr
	 E-Mail: info@tv1903.de
Für allgemeine Fragen stehen wir natürlich auch 
weiterhin per Telefon und E-Mail zur Verfügung. 
Unsere Homepage hat ein neues Design 
und wurde aktualisiert. 
Zu finden unter: www.tv1903-sulzbach.de
„Nahezu alle Krisen lassen sich bewältigen – 

vorausgesetzt, wir schulen unsere innere 
Stärke und unser Selbstbewusstsein.“

– Siegfried Santura –

Abteilung Handball

Alle Neuigkeiten der Handballer unter:
www.tvshandball.de  
Anfragen an: handball@tv-sulzbach-main.de
Ab sofort halten wir euch nicht nur über Insta-
gram @hsg_sulzbach_leidersbach und unsere 
anderen Social-Media-Kanäle auf dem Laufen-
den, sondern auch hier über unseren neuen 
WhatsApp-Kanal, mit dem Namen: *HSG Sulz-
bach/Leidersbach – News*
Hier bekommt ihr aktuelle News rund um die 
HSG direkt aufs Handy – kompakt, schnell und 
zuverlässig. In den nächsten Wochen melden 
wir uns mit weiteren Infos zur Vorbereitung, 
zum Saisonstart und natürlich mit den neuen 
Spielplänen.
Wir freuen uns auf eine spannende Saison mit 
euch! Eure HSG Sulzbach/Leidersbach
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Samstag, 13.12.25 um 11:00 Uhr – MJE-BL
JSG Wallstadt – 
mJSG Gr-Zimmern/Dieburg   In Großwallstadt
12:30 Uhr – MJC-BOL
JSG Wallstadt –
SG RW Babenhausen II    In Großwallstadt
12:30 Uhr – WJE-BL
HSG Bachgau – JSG Wallstadt   
13:30 Uhr – WJD-BOL
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern –
JSG Wallstadt   
14:15 Uhr – WJC-RL
JSG Wallstadt – 
TSG Münster   In Großwallstadt
16:00 Uhr – MJD-BL
HSG Stockstadt/Mainaschaff  II –
JSG Wallstadt   
16:15 Uhr – WJC-BL
JSG Wallstadt II – 
JSG EMU   In Großwallstadt
Sonntag, 14.12.25 um 15:00 Uhr – MJD-BK
JSG Wallstadt II – 
HSG Hörstein/Michelbach II   In Kleinwallstadt
16:00 Uhr – WJB-ROL
TV Langenselbold – JSG Wallstadt   
16:45 Uhr – WJB-Regionsliga
HSG Rodenstein – JSG Wallstadt II   
Spielbericht Herren 1
30 Minuten mit dem Spitzenreiter 
mitgehalten
HSG Sulzbach/Leidersbach I –
TV Großwallstadt II  25:31 (13:14)
Der Samstagabend stand im Zeichen des Spit-
zenspiels „Erster gegen Zweiter“: Großwall-
stadt gegen Sulzbach/Leidersbach. Zwar kam 
der Gegner als klarer Favorit in die Main-Spes-
sart-Halle, aber unsere Jungs waren bis in die 
Haarspitzen motiviert und wollten dem Krösus 
ein Schnippchen schlagen.
Die Konzentration war heute deutlich zu spüren, 
besonders die Abwehr war gallig - aber nicht un-
fair. Das Spiel wogte ständig hin und her, keine 
Mannschaft gab sich eine Blöße und so stand 
es auch nach 15 Minuten ausgeglichen (7:7). 
Ein paar Unachtsamkeiten unsererseits luden 
die Wallstädter ein, was sie prompt annahmen 
und auf 4 Tore davonzogen (9:13, 27. Min.).

Ergebnisse vom Wochenende:
Samstag, 06.12.25 um 12:30 Uhr – MJE-BL
HSG Bachgau – HSG Sulzb./Leidersb. 2:0
18:00 Uhr – M-BOL
HSG Sulzbach/Leidersbach –
TV Großwallstadt II   25:31
Sonntag, 07.12.25 um 11:00 Uhr – WJD-BK
HSG Sulzbach/Leidersbach II –
HSG Bachgau II  7:19
14:00 Uhr – F-OL
HSG Dreieich – 
HSG Sulzbach/Leidersbach   32:33
Samstag, 06.12.25 um 15:00 Uhr – WJA-ROL
SG Bruchköbel – JSG Wallstadt   25:42
15:30 Uhr – MJD-BL
HSG Hörstein/Michelbach  – 
JSG Wallstadt   35:15
Sonntag, 07.12.25 um 10:00 Uhr – WJE-BL
JSG Wallstadt – 
HSG Kahl/Kleinostheim   2:0
11:00 Uhr – MJE-BL
JSG EMU II – JSG Wallstadt II    0:2
11:45 Uhr – WJC-RL
JSG Wallstadt – TuS Kriftel   29:32
13:15Uhr – WJD-BOL
wJSG Bürgstadt/Kirchzell –
JSG Wallstadt   19:21
13:45 Uhr – MJD-BK
JSG Wallstadt II –
HSG Aschaff enburg 08   30:17
15:15 Uhr – MJC-BOL
JSG Wallstadt – HSG Odenwald   47:22
Spiele am Wochenende:
Samstag, 13.12.25 um 14:00 Uhr – WJD-BK
JSGwD Erbach/Odenwald – 
HSG Sulzbach/Leidersbach    
15:00 Uhr – M-BK
HSG Sulzbach/Leidersbach II –
TV Großwallstadt III   In Sulzbach
Sonntag, 14.12.25 um 11:00 Uhr – MJE-BL
HSG Sulzbach/Leidersbach –
HSG Odenwald   In Sulzbach
14:00 Uhr – Mini G 
HSG Sulzbach/Leidersbach – 
Turnier In Sulzbach

Annahmeschluss 
für Anzeigen und Texte im Amts- und Mitteilungsblatt der KW 02/2026 

ist wegen „Heilige Drei Könige“ am Freitag, 02.01.2026 um 12.00 Uhr!

Bitte beachten Sie diesen Abgabetermin, Nachmeldungen 
können nicht berücksichtigt werden.

Ihre Druckerei Tübel
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Die beiden Doppel gingen siegreich von den 
Platten. Jürgen Hirsch/Günter Lippert holten 
mit einem 3:0 Erfolg den ersten Punkt auf die 
Habenseite. Im Doppel II waren alle Sätze not-
wendig, um auch diesen Mannschaftspunkt zu 
sichern. Frank Dölger/Pedram Kalami setzten 
sich in dieser Begegnung durch und mit 2 : 
0 Spielstand im Rücken ging es dann in die 
Einzelwettkämpfe. Die Ergebnisse aus diesen 
Paarungen, mit nur einem Spielverlust, führten 
zum 5:1 Spielzwischenstand.
Eine Partie war in dieser Phase hart umkämpft. 
Aber nach dem fünften Satz konnte Frank Döl-
ger als Sieger die Platte verlassen. Der Spiel-
verlauf in der abschließenden Einzelrunde, 
ähnelte dem des ersten Einzeldurchlaufs. Be-
reits im ersten Spiel sicherte Jürgen Hirsch mit 
einem klaren 3:0 Erfolg, den sechsten Punkt 
und damit den Gesamtsieg. Dann folgte ein 
weiterer Spielgewinn unseres Teams, ehe die 
Gäste mit einem Erfolg ihrerseits den 2. Punkt 
feierten.
Die letzte Partie des Spielabends war wieder 
einmal spannungsgeladen. Ausgeglichene 
Spielanteile in den ersten vier Sätzen verla-
gerten die Entscheidung in den fünften Satz. 
Unser Akteur Pedram Kalami behielt hier mit 
dem sehr knappen 12:10 Satzgewinn die 
Oberhand. Das Team freute sich danach über 
den spannenden Wettkampf und feierte den 
Sieg, der auch nur aufgrund aller gewonnenen 
Fünfsatz-Duellen in dieser Deutlichkeit zustan-
de kam.
Punktesammler waren in den Doppeln: 
Jürgen Hirsch/Günter Lippert 1, Frank Dölger/
Pedram Kalami 1
in den Einzeln: 
Jürgen Hirsch 2, Frank Dölger 2, Günter Lip-
pert u. Pedram Kalami je 1
Vorschau
(gem. Spielplan – Änderungen vorbehalten; 
(H) – Heimspiel, (A) – auswärts
Training ist jeden Montag, um 20:15 Uhr, im I. 
Hallendrittel der MSpH
Freitag, 09.01.26 um 20:15 Uhr 
TTC Obernau II (H)
Freitag, 16.01.26 um 20:00 Uhr 
BSC Schweinheim III (A)
Freitag, 23.01.26 um 20:15 Uhr
TV Hofstetten V (H)
Weiterhin gilt: 
Wer am Tischtennisspiel interessiert ist oder 
vielleicht auch schon in einer Mannschaft ge-
spielt hat, ist jederzeit herzlich willkommen. 
Einfach am Montag zur Trainingszeit rein-
schauen, informieren und mitspielen.

Doch der Ehrgeiz unseres Teams war geweckt 
und innerhalb der letzten 3 Minuten kamen wir 
bis auf 1 Tor wieder ran.
Auch der Beginn der zweiten Hälfte ließ sich 
sehen – der Ausgleich wurde gleich erreicht 
(14:14). Doch 2 leichte Abspielfehler im 
Spielaufbau wurden sofort gegen uns aus-
genutzt. Danach verloren unsere Jungs die 
Leichtigkeit im Angriff und so vergrößerten die 
Wallstädter den Abstand auf 5 Tore (16:21, 41. 
Min). Der Widerstand war damit gebrochen, 
die Aufholjagd blieb heute aus. Die HSG Sulz-
bach/Leidersbach konnte zumindest den zwi-
schenzeitlichen 8-Tore-Vorsprung zum Schluss 
wieder auf 6 Tore begrenzen -mehr war heute 
nicht drin.
DENNOCH: Das Auftreten unserer Mannschaft 
war aller Ehren wert. Eine Halbzeit waren wir 
mit dabei und boten Paroli. Darauf lässt sich 
in der Rückrunde aufbauen, denn das war das 
letzte Spiel in diesem Jahr.
Einen Dank geht an Alle, die uns bei den Heim-
spielen geholfen haben, sei es Bewirtung, Ord-
nerdienste, Kasse, usw... Und natürlich dürfen 
wir die Fans nicht vergessen, die sich die Zeit 
nehmen unsere Mannschaft immer anzufeu-
ern.
Wir wünschen allen eine ruhige Adventszeit 
und ein schönes Fest und sehen uns wieder 
im kommenden Jahr 2026! Und da haben wir 
bereits am Donnerstag, den 08. Januar um 
19:30 Uhr ein Nachholspiel bei uns gegen 
Groß-Zimmern/Dieburg. ALSO: Kommt auch 
im kommenden Jahr wieder in die Halle, die 
HSG dankt es Euch.
Für die HSG waren am Ball:
Marc Neupert, Julian Schüßler und Jens Jaklin 
im Tor, Bastian Berninger (3), Daniel Buhlei-
er (2), Yannik Buhleier, Jacob Cooper, Andre 
Fries (1), Tobias Helfrich (10/1), Christof Kempf 
(1), Tim Nötling, Sebastian Pfeiffer (1), Simon 
Schönig (3), Nico Schwarzkopf (1), Marvin 
Seitz (1), Robin Tobias (2)

Abteilung Tischtennis

Von uns über uns mit aktuellen Informatio-
nen im Internet: www.tvstischtennis.de
Toller Halbrundenabschluss
TV Sulzbach vs BSC Schweinheim III = 8:2
Im letzten Spiel der Hinrunde beschenkte sich 
unsere Mannschaft am Vorabend des Niko-
laustages mit einem deutlichen Sieg. Sie bleibt 
damit weiterhin in der Erfolgsspur und festigte 
den 2. Tabellenplatz. Die Gäste konnten zwar 
nicht ihre Bestbesetzung aufbieten, was aber 
die Leistung unseres Teams nicht schmälern 
sollte. Mit von der Partie war auch Roman Lo-
renz zur moralischen Unterstützung der Mann-
schaft. Auch als Referee bei mehreren Spielen 
kam er zum Einsatz.
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Eine Stunde später, um 20:00 Uhr, startet dann 
die erste Mannschaft gegen die Spikkerfreun-
de aus Frammersbach. 
Zuschauer und Gäste sind herzlich eingeladen 
uns in unserer schönen Dart-Arena, die sich in 
der ehemaligen Kegelbahn im Erdgeschoß der 
Main-Spessart Halle befindet, zu besuchen.
Unsere Trainingszeiten sind:
Montag bis Freitag: 19:00 bis 21:00 Uhr 
Freitag 19:00 bis 22:30 Uhr bei 
bei Wettkämpfen entfällt das Training)
Kontakt: 
Abteilungsleiter Toni Hess 01603798569 
oder per E- Mail dart@tv-sulzbach-main.de
Folgt uns auf Instagram:
tv_dc_Sulzbach_am_Main

Abteilung Dart

TV/DC Sulzbach III
weiterhin ungeschlagen...
Sulzbachs Dritte Mannschaft musste am letz-
ten Freitag auswärts bei den Steinmark 26ers 
II ihre Tabellenführung verteidigen. Den Be-
ginn machte Andreas Weigel er startete gegen 
Steinmarks Artur Eine, den er souverän mit 3:0 
besiegte, während sich Thomas Hörnig mit ei-
nem mühsamen 3:2 ungewohnt schwer gegen 
Luca Günzelmann tat. Stefan Sperling es in 
seinem Einzel wiederholt mit einer der wenigen 
Damen in der Liga zu tun bekommen. Stein-
marks Melinda Schindla lieferte ihm ein ausge-
glichenes Match bei dem  S.Sperling sich am 
Ende mit 3:1 durchsetzen konnte. Der am letz-
ten Spieltag vom Wurfpech verfolgte Dominik 
Ingelkofer machte bei seinem 3:0 Sieg gegen 
Michael Grün kurzen Prozess und brachte die 
Sulzbacher Pfeilewerfer mit 4:0 in Front. Im an-
schließenden Doppel hatte D.Ingelkofer mit A. 
Weigel nicht so viel Wurfglück. 
Das Steinmarker Doppel E.Zarella/L.Günzel-
mann konnten den entscheidenden 5.Satz 
zum 3:2 für sich entscheiden. Oliver Stapf und 
Thomas Hörnig machten es im zweiten Dop-
pel besser, mit einem 3:1 bauten Sie die Sulz-
bacher Führung auf 5:1 aus. Der an diesem 
Abend beste Sulzbacher, Andy Weigel stellte 
mit einem glatten 3:0 Sieg auf 6:1 für Sulzabch, 
jetzt man dachte das Ding ist durch. Allerdings 
kämpften sich die 26ers, mit drei Siegen in den 
folgenden Einzeln, auf 4:6 heran und mach-
ten es nochmals spannend. Die Entscheidung 
musste in den abschließenden Doppelpaarun-
gen fallen. Da war Nervenstärke gefragt, um 
den sich nun aufgebauten Druck, seitens der 
Steinmarker, zu widerstehen. Die beiden Sulz-
bacher Doppel A.Weigel/S.Sperling als auch 
O.Stapf/D.Ingelkofer behielten die Nerven und 
erkämpften gegen sich tapfer wehrende Stein-
marker die entscheidenden Punkte 7 und 8 zu 
einem weiteren Auswärtserfolg. Insgesamt war 
es eine durchwachsene Mannschaftsleistung 
der Sulzbacher, vor allen Dingen die vielen 
Fehlwürfe auf das letzte Doppel, brachte un-
nötig Spannung in die Partie. Aber auch solche 
Spiele muss man erstmal gewinnen. Mit nun-
mehr 10:0 Punkten und einem Satzverhältnis 
von 47:13 geht der TV/DC Sulzbach III als un-
geschlagener Tabellenführer ins neue Jahr.
Folgende Spieler wurden eingesetzt: Andreas 
Weigel (3), Thomas Hörnig (2), Stefan Sperling 
(2), Oliver Stapf (2), Dominik Ingelkofer (2), 
Jens Hennemann, Kosta Papakonstantis und 
Matina Desch-Sauer.
Am Freitag, den 12.12. kommt es wieder zu 
einem Doppelspieltag in der Sulzbacher Dar-
tarena. Ab 19:00 Uhr will die zweite Sulzba-
cher Mannschaft ihre Tabellenführung gegen 
die Dartfreunde aus Neuhütten III verteidigen. 

Vereinsnachrichten aus Soden

Am Freitag, 09.01.26 um 19:30 Uhr Unter-
richtsabend der Aktiven 
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Mittwoch, 
den 17.12.25 um 18:30 Uhr zur Jugendübung.
Weihnachtsfeier am Sonntag, 14.12.2025
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...
......am dritten Advent möchten wir alle unsere 
Mitglieder mit ihren Familien zur diesjährigen 
Weihnachtsfeier um 15:00 Uhr im Gerätehaus 
recht herzlich einladen. Wir möchten zusam-
men ein paar schöne, harmonische und be-
sinnliche Stunden verbringen.
• So., 14.12.25 ab 15:00 Uhr Weihnachtsfeier 
   Aufbau 13:30 Uhr
• Mi., 17.12.25 um 18:30 Uhr Jugendübung
• Fr., 09.01.26 um 19:30 Uhr Unterrichtsabend

www.feuerwehr-soden.de

Adventsfenster am Mittwoch, 17. Dezember 
2025 um 17 Uhr Bürgertreff.
- �Besinnliche Texte und Melodien
- �Weitergabe des Friedenslichts 
   von Bethlehem 
- Punsch und Gebäck
Bitte bringt eine Laterne mit, damit ihr das Frie-
denslicht mit nach Hause nehmen könnt
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Sodenthaler Weihnachtskonzert
Die Sodenthaler Musikanten veranstalten am 
Sonntag, 21. Dezember 2025 ein Weihnachts-
konzert in der Sodener Pfarrkirche St. Maria 
Magdalena. Beginn ist um 17.00 Uhr. Zu die-
sem Kirchenkonzert laden wir ganz herzlich 
ein. Der Eintritt ist frei.
Terminvorschau:
13.12. Weihnachtsfeier (im Bürgerhaus)
21.12.  Sodenthaler Weihnachtskonzert 

(17.00 Uhr)
31.12. Neujahrsanspielen

Wander- und
Naturfreunde Soden e.V.

Unsere geplanten Wanderungen für 2026:
03.01.  Lakefl eischessen zum TSV Soden – ca. 

6 km
08.02.  Sportheim Sulzbach über Schweinhei-

mer Wald – ca. 14 km
01.03. Erlenhof Hausen – ca. 12 km
29.03.  „Off ene Weinkeller“ in Mechenhard – 

ca. 19 km
26.04.  Powertour: Rund um den Sakko-Can-

yon (Leidersbach) – ca. 31 km
17.05. Mespelbrunn Eispavillon – ca. 20 km
19.07.  Hochspessarttour am Geiersberg – 2 

Varianten mit 19 bzw. 9,5 km
30.08.  Familienwanderung zu den Wildpferden 

Schweinheim
13.09.  Rundwanderung „Ausläufer des Oden-

walds“ – ca. 30 km
25.10. Kulturweg „Kurfürstenweg“ – ca. 18 km
15.11.  Rundwanderung Limesweg Amorbach 

über Wenschdorf – ca. 15,5 km
28. / 29.11.  Jahresabschlusswanderung mit 

Besuch eines Weihnachtsmarktes
Änderungen vorbehalten!
Wir freuen uns schon jetzt auf einige ein-
drucksvolle Wanderungen mit euch in unserer 
wunderschönen Natur.

Heute Abend ist keine Musikprobe.
Am Dienstag, 16. Dezember umrahmen wir 
die Trauerfeier mit Beisetzung unseres Musi-
kerkollegen und Ehrenmitglieds Edilbert Spiel-
mann. Treff punkt ist um 13.40 Uhr im Altstadt-
friedhof in Aschaff enburg.
Einladung zur Weihnachtsfeier 2025
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Deshalb ist es an der Zeit, „Danke“ zu sa-
gen für die Unterstützung im abgelaufenen 
Jahr. Gerne laden wir alle Mitglieder sowie 
Festhelferinnen und Festhelfer recht herzlich 
ein, mit uns das erfolgreiche Jahr im Rahmen 
unserer Weihnachtsfeier zu beschließen. Die-
se fi ndet am morgigen Samstag, den 13. De-
zember 2025, ab 17:00 Uhr im Bürgerhaus 
statt.
Wir treff en uns am morgigen Vormittag um 9.30 
Uhr zu den Aufbauarbeiten.
Der Abbau erfolgt am Sonntag um 11.00 Uhr.

Musikverein
Sodenthaler

Musikanten e.V.
www.sodenthaler-musikanten.de

Freiwillige Feuerwehr
Dornau

Mail: 
feuerwehr.dornau@googlemail.com

Vereinsnachrichten aus Dornau

Die Freiwillige Feuerwehr Dornau wünscht al-
len Mitgliedern ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ein herzlicher Dank geht an alle, die uns auch 
dieses Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben.
Liebe Dornauer und Freunde,
wir, die Dornauer Vereine, laden alle Vereins-
mitglieder herzlich ein, zum gemeinsamen 
Glühweinabend am Freitag, 19. Dezember von 
17 bis 21 Uhr am Dornauer Bürgerhaus.
Die Feuerwehr kümmert sich ums Löschen, die 
Wanderer um die leibliche Stärkung, die KjG 
macht Waff eln und der Musikverein macht Mu-
sik. Und Ihr, die Ihr kommen mögt, bringt bitte 
Eure Tassen und Becher mit und zieht Euch 
entsprechend warm an, denn der Glühwein-
abend fi ndet draußen statt.
Bei Regen etc. fällt er aus, denn zu viel Wasser 
von oben verdirbt den Glühwein und die ge-
mütliche Stimmung.
Termine Verein
Mittwoch, 17.12. um 16:00 Uhr
Aufbau Glühweinabend
Samstag, 20.12. um 10:00 Uhr
Restlicher Abbau Glühweinabend
Samstag, 17.01.2026
Winterwanderung in die Almhütte.
Nähere Infos folgen noch.
Termine Aktive
Dienstag, 16.12.
Dienstversammlung 2. Halbjahr
Dienstag, 13.01.2026
Jährliche UVV-Unterweisung
Beginn um 19:30 Uhr in Sulzbach;
Abfahrt in Dornau um 19:15 Uhr
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Liebe Wandervereins-Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer! 
Am Freitag treffen wir uns um 17 Uhr am Orts-
schild Richtung Sulzbach zur Feierabendwan-
derung zum Sulzbacher Weihnachtsmarkt.  
Und am 19. Dezember laden die Dornauer 
Vereine alle ihre Vereinsmitglieder herzlich ein 
zum gemeinsamen GLÜHWEINABEND von 
17 bis 21 Uhr am Dornauer Bürgerhaus. Die 
Feuerwehr kümmert sich ums Löschen, die 
Wanderer um die leibliche Stärkung, die KjG 
macht Waffeln und der Musikverein macht Mu-
sik. Der Erlös wird gespendet. 
Und Ihr, die Ihr kommen mögt, bringt bitte Eure 
Tassen und Becher mit und zieht Euch ent-
sprechend warm an, denn der Glühweinabend 
findet draußen statt.
Bei Regen etc. fällt er aus, denn zu viel Wasser 
von oben verdirbt den Glühwein und die ge-
mütliche Stimmung.
Bis dahin: habt eine gute Zeit und einen wun-
derbaren Advent!
Euer Wandervereins-Vorstands-Team

Wanderverein „Falke“ 
Dornau

Homepage: 
www.wv-falke-dornau.jimdo.com
Email: wv-falke-dornau@web.de

Musikverein 
Dornau e.V.

www.mv-dornau.de

Termine:
Freitag, 12.12.25
Musikprobe, Bürgerhaus Dornau, 20:00 Uhr
Mittwoch, 17.12.25 
Musikprobe, Bürgerhaus Dornau, 20:00 Uhr
Freitag, 19.12.25 
Glühweinschoppen,
am Bürgerhaus Dornau, 18:30 Uhr
Mittwoch, 24.12.25 
Krippenfeier, Kirchplatz Dornau, 18:00 Uhr
Mittwoch, 31.12.25 
Silvester anspielen, 11:00 Uhr




